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I. Einleitung 

Steigende Aussiedlerzahlen haben weiten Bevölkerungskreisen em Problem ins 
Bewußtsein geruckt, das mit der Überwindung nachkriegsbedingler Veneilungs
probleme überwunden schien: die Wohnraumnot. Innerhalb weniger Wochen hat 
der durch 05(-West- Entspannung begünsligle, sprllnghafle Anstieg der Zuwande

rerzahlen' kurzfrisrig einen immensen Bedarf an preisgünstigem Wohnraum entste
hen lassen, der der Praxis sraarlicher Wohnungsbaupolitik eine Publizität verschafft 
hal, welche den vielfähigen Aktivitäten von Organisatoren und engagierten Bürgern 

im UNO-Jahr 19S7 »Menschen in Wohnungsnot«' noch versagt geblieben war. 
Dennoch - auch ohne Zuwanderung dcutschstämmigerl Aussiedler yor allem aus 
Polen, Rumänien und der Sowjelunion - sind und waren Wohnungslosigkeit und 
Obdachlosigkei( Teil der gesellschaftlichen Realität der Bundesrepublik; wirtSchaft
liche Prosperität und ein noch ungebrochenes Vertrauen in die Leisrungsf'ahigkeit 
des Wohlfahrtsstaates haben diese keineswegs nur marginal auftretende Form 

extremer Armut und gesellschaftlicher Randständigkeit jedoch aus der öHendichen 

Wahrnehmung LU verdrängen vermocht. Ebcnsoweoig wie die yon allen Woh
nungsbauminisrerien seit [96o~ auf rein quanritariver Betrachrung beruhende Versi-

" DL~sc:r ßt-urag 1St durch eInen :luf InlllilU\'e von Relnhard. Th J(-s ZU51"ndcgekommentn Arbens.krcL'5 d~r 
llndc,,,rbt"'genl~,n5ch.1t Soz ,..J. ßrennpunk,e He ... en '''gore,;' "·orden. ßn ihren Mi, gJiedem be
danken Wir uns an die><', Slt' lIc noch einmal lür mfOnnllJye HinweISe. 
Wir w,dmen ihn D;~"'eh SchWOr?:, der zu»mmc" mLl Amclm We,dner In der KrJl"ch~n Jum z 1970, 
406-4' 4, die Di,ku,,,on ~u dem Them, Obd,chloSJgkcu .rÖII nc' hat und nun .J, SO>'13lamlSl.ll~r ('lnCr 
großen Kommune ,,,Igeru(en "', einen BCIlrlg Zur Vorbe><erung dc' St'IUS von Wohnungs losen zu 
I",stcn. 

I Vgl. Bulle"n des Pros"" und InlormotJOn5.lmt" der ,Bundesreg,erunf! yom 'S. juJ, 1985, Nr. 99, S. 9' S' 
ygl. den umlass.nd~n Uberblick ;ibor Z,hl' n und Herkunft, ''I: [nlonn,"onCn zur poliusch,n Bildung 
.AuH,,<!I.,'<, h"g. Y. d" BundcH"n'r.lle lur pol. Bildung, Hef. Nr. Hl. 11r989: J. Hlberhnd. DIe 
Eingliederung VOn AUS<lfdlcrn und Zuw,nderern. NDV '989, S. 7j. 

1 D,zu IS' noch HO Jahre '987 ~,ne bel der U 111 vers' 121 Bremen erhihlich.· Denks~hrift nebst M"~n~litn 
mll dem Ti,<! • Wie Annu, ents,eI" und Annu!.Sverh,!tcn hcrS~"dh w,.d .. er,ch,enen; 7.U bc"dlen 
.. bor Umverm .. Bremen, Pressc- und !nlorm."onsaml, Drucks.:hriftrnbger, POSlbch ))0 HO, ,800 
Bremen . 
$0 der g:'ng'g~ Spr~chg"brauch. ygl. FAZ ". L g. '988: :'Ur yerfassungsrechdichco Prohlcm"ik d,·, 
herrschenden A uffossung, dtl''Zulolgc d.s D~ulSdHum ,n )ed.m 'feil der W,h mll <lH,sbürgerrcchLli
ehen Konsequfnzrn In der Bunde,repbulik ,m Erb!"n!; I.ir .lle Zukun/, "'cIl.rgt'geben Wird, vb!. 
H. Ridder. AK·GG. Are. , 16 Rn. , (I. 

4 DlS hGesclz ubcr den AbblU dcr Wohnungszwangsw,nschlll und "ber ein soz,.les Miet- und 
Wol",,,,,ht .. vom 2).6. 1960(BGß11, S. )89) wor d,m.l, en'gegen meh, zu leugnenden Defizlt,nln der 
Wohnroum,·."orgung (d.zu M. Krumm.dl"'. Prok)' 4sl 1981 I, S. 97) m" der meh, mehr?u rcchlfcrll
genden BeI.<lung p,"vlIen Ei\'.cnlums bel au, geglichener Wohnungsv<Tsorgung begründet worden! 
Vgl. dnu d,e Ausliihrun);cn d.r BuodesrcglCntng ~um Gesetzentwurf In ßT-Dn, 11)4, S. "0. 
Vorge>.e"hnet ",,,d dit·,. Argumen"lIon «non durch die R.~h"p,c.:hung des ß VeriG zur Beib.h,l
lung dn Venn3rk'ung'quolen lilr Brotgetre,dc, dHU BVerlGE 9, 6) 11. 
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cherung eines gesättigten oder sogar ausgeglichenen Wohnungsmarktes ändert dies 
etwas an dem verschwiegenen Skandal von ca. 100.000 Wohnungslosen und fast 1 

Million absoluc unzureichend versorgten Familien und alleinstehenden Menschen.' 
Als Folge einer sich ständig weiter öffnenden Schere zwischen einer abnehmenden 
Zahl von sozialgebundenem und preisgünstigem Wohnraum einerseits und einer 
steigenden Zahl unrerstützungsbedürftiger Mieter andererseits werden die bestehen
den Engpässe in der Wohnungsversorgung noch zunehmen.6 In der Tat mehren sich 
die Anzeichen für eine akute Verschärfung der Wohnungsnot in der Bundesrepu
blik: Mietschulden nehmen zu; die Zahl der Räumungsklagen steigt bundesweit :In; 
die Zahl der Wohnungsverlusre von familien lind Alleinstehenden steigt an; Notun
terkünfte werden neu belegt, neu geplant oder errichtet; andere Wohnungsbestände 
werden konzentriert mit Obdachlosen belegt; vor allem Alleinstehende, Asylbewer
ber oder Aussiedler werden in Billighotcls und Pensionen untergebracht; schließlich 
nimmt auch die Zahl der Penner und Stadtstreicher seit Jahren slelig zu.? Nicht nur 
weil jedes wohnungspolitische Konzept zur Vermehrung des Angebots an preisgün
stigem Wohnraum fehlt, sondern vor allem, weil bei wachsendem Annutsrisiko die 
Wohnungsbestände für einkommensschwache Haushalte durch Abriß, unterlassene 
Instandhaltung, Verteuerung durch sogenannte Sanierung, Umwandlung in Eigen
tumswohnungen und Ausl:tufen der Sozialbindung vernichtet werden, entwickelt 

sich die Situation geradezu dramatisch. 

ll. Recht auf Wohnung? 

Gemcssen an den sich ankündigenden Bedrohungen nimmt sich die rechtliche 
Absicherung des sozialen Grundbedürfnisses "Wohnen« eher kümmerlich aus: Auf 
völkerrechtlicher Ebene garantiert die Allgemeine Menschenrcchlserklärung vom 

10. Dez. '948 immerhin ein Recht auf soziale Betreuung als Menschenrcclu, das die 
Wohnung als Bestandteil des Anspruchs auf gesunde Lebenshaltung anerkennLs Im 
internationalen Pake über wirtSchaftliche, soziale lind kulturelle Rechte hat auch die 
Bundesrepublik als Signatarstaat d:1S Recht eines jeden auf angemessenen Lcbens
st;lndard einschließlich ausreichender Unterbringung anerkannt und sich zu geeig
nelen Schritten verpflichtet, die Verwirklichung dieses Rcchcs zu gewährleisten.? 

Die Bundesrepublik ist jedoch nicht dem Vorbild anderer europäischer Länder 
gefolge, das Recht auf Wohnung als Grundrecht jeden Bürgers festzuschreiben . '0 

Dcr parlamentarische Rat hat sich dem Wunsch nach Gewährleistung eines Rechts 
auf Wohnraum 11 ebenso verschlossen wie der ForderulJg nach Garantie anderer 

Zu den .luuellm Za.hlen vgJ. R. Ulbnch. Wohnung,snot 'n der Bundesrt"publik - gibt", d,s? 10: 

M.tomlen zur Wohnungslos.nhille. Hef, 7 (hrsg. , .. T.Spechl, M. SChlUb und G.Schul.,-W,llncr). 
B;elefcld 1988, S. B; R. Au"<.en/H. Beck." Wohnungsbe'tJnd",che",nj;, Teil >: Engp.1ss~ In der 
W"hnung,versorgung. Ein St.ädt<vergl .. ch. Bcrl;n (DeuLSch .. In<l"u, fur Urb.'n1Slik) 198&. 

6 R. AutzcnIH. Bocke, ([-n.ll. S. 7. 
7 T. Spr<:hl, "': M,tcnaliell w r Woh"ung,lostenhilic, Heft 7 (h ... &. v. T. Specht, M.Sduuh. G. Schul .. -

\~lIn~r), Bidddd '988, S. 7 f. 
8 An.!J der Allgemeinen Erkhrung der Menschenrecht< vom 10. Dez. 194B. 
9 An. 11 des Inlcrn,,,on.,lcn Paktes >.ibc. w'rtsch,ftlichc. sozl,l< und kulturelle Rechte \"om '4 . 12 . '966, 

verkündel ,m BGBI 197J 11 , $. 1570. 
'0 Vgl. An. II Verfassung de< KÖmgrelCh. der Nicdnlandc; An. 61 Verfassung der Republik Pom'g,l ; 

An. So Vtr1.«ung d es KÖnigreichs Spamen: 7U den \'crf'ßllnr,Hcchtl;chcn Gar>nllcn des Rech" .uf 
Wohn .... um ,n den europäischen Nichl-EG-St~",cn und In don USA vgl. die ZUSlmmcnsltll"ng hel 
K. HelO,k.mp. S02J.le Grllnd re<:h .. , U.rlin - Nc'" YQrk '979. S. "1-119 und die D,rstdlung hCl 
W. ROlh, Micl<ochuI? uncl SO~I.lsuatSJ>rlnz,p, WuM '987, S. 1 n f. 

" Zum Verhuf du DiskUSSIon Im I'.rl. R>I Hehe v. DoemmmiV filßk,n/M>tz. JoR NF I, Tub,ngen 19 SI. 
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sozialer Grundrechte. Jl Die anfänglich in den Entwürfen zu An. J GG enthaltene 
Garantie eines Mindestmaßes der zum Leben notwendigen Nahrung, Kleidung und 
Wohnung wurde in den späteren Verhandlungen mit Hinweis auf die fehlende 
Realisierbarkeit subjektiver Leislungsansprüche in der nachkriegsbedingten Man
gcls;tualion und die krafr Sozialstaarsgebot geltende fürsorgepflicht des Staates aus 

dem Verfassungstc.J(t wieder herausgestrichen. 
Anders die Situation in einigen landesverbssungen: In Anknüpfung an Art. J 55 der 
Weimarer Reichsvedassung garantieren einzelne Landesverfassungen Rechte auf 
angemessenen Wohnraum, etwa Art. 14 Abs. J S. r BremVerf: ... Jeder Bewohner der 

Freien Hansestadt Bremen haI Anspruch auf eine angemessene Wohnung.«') Ob
wohl die Geltung dem GG gegenüber weitergehenden Landesverfassungsrechls 

wegen Art. J 42 GG prinzipiell nicht in Frage stcht, haben Rechtslehre und Recht
sprechung die Interpretation als Grundrecht mit konkreten subjektiven Rechten 
gegenüber dem Staat stets abgelehnt ." Reduzier( auf ein Verständnis, das den 
genannten Bestimmungen eine immer unter dem Vorbehalt des Möglichen stehende 
Aufgabe für Staat und Kommunen zuerkennt, Wohnungsbau zu betreiben, bleibt 
der grundrechtliehe Extrakt eher mager. Als bloßer die Staatstätigkeit anleitender 
Programmsatz sind im Ergebnis alle durch unterschiedliche Formulierungen der 
landesrechclichen VerfassungsbC"stimmungen angeLeigten Gewährleiscungsdiver

genzen eingeebnet. Die offen als Anspruch gekennzeichneten Grundrechte der 
Verfassungen Bremens, Bayerns und ßerlins haben danach denselben Inhalt wie 

andere, sehr viel zurückhaltender<' Bestimmungen, etwa Art. 29 Abs . 1 VerfNRW, 
der dem land die Pflicht auferlegt, nach Maßgabe des Gesetzes neue Wohn- und 
Winschaftsheimstätten zu schaffen . 
Konterkariert wird der kümmerliche normative Bcfund'l zum Recht auf Wohnung 

in der Bundesrepublik Deutschland jüngst durch die Entschließung des Europäi
schen Parlaments vom 16.06. 1987. ,6 Das einzige mit unmittelbarer demokratischer 

Legitimation ausgestattete Org:m der Europäischen Gemeinschaft anerkennt darin 
das Recht auf eine: gesunde menschenwürdige und für jeden Mann, jede Frau und 
jedes Kind angemessene Wohnung als Grundrecht und fordert die Mitgliedstaaren 
auf, dieses Recht in ihren Rechtsordnungen durch entsprechende Gesetzesformulie
rungen zu garantieren . Die in allen Sonntagsrcdcn betonte Europafreundlichkeit der 
Bundesrepublik ließe sich unter Beweis stellen, indem man den Forderungen 

s. 6 r1.; ,uslührlich H. H. H~nw,eh. S07.I.I":1.ll>postu!., und ge.sdlsch.fdicher S,.,US quo. J . Auf!. 
Opl.den 1978. $. )6. 

'1 Zum Problem der sO~I.I.n Grund rechte: W. $chmldt, $07.1.1" Gcw~1t Im Vcrl.1.Ssungsrecin cler Bundes
republIk Deutschland, Bcihcll Nr. I ~u .Der $'13h . Berlin 1981; D. Lorenz, JurBI I,S,. s .• 6-16. der 
~u Recht d .... u( hln,,"cl". daß die plakwvc Behauptung e,ne, VerLIeht! ,uf so~,.lc Grundrccht~ 
unsch.rf iSt, denn d:.s B V~rfG erkennt . sozl,k Grundrechte« lür Beln,,< .Is A u,nuß der Ei.nnch,ungs
garMue des An.).l V GG du rchau s ,n: vgl. d.,zu BVcrlCE S. , (161.): ,S. I (1 1): H, 79 ('46). 

I) F"'t glcIChbutend An. 106 Ab,. I der B3yer. V,ri.: ,.Jeder Bt""Wohller B,>·crns h~t Ampruch 3ul 
.ngcrnc",cnen Wohn",uffi' und An. I, Abs. 1 Berl. Verf.: .. Jedennann h.at Re<:h, .,u( Wohnroum •. 

'4 Vgl. ausluhrljch das Uneil des B.yVcrfGH vom 11.7.1,61. ß.yVeriGH t j, 4911. ,: B'yVBI'961• '71: 
T. Spltt.l. Komm.nur zur BrcmlSchen Landcsvcrl"sung, Bremen 1,60. An. 14, Ab,. I; G. Plenn'g/ 
M. Ntum.nn (Hrsg.). Vcrb"ung von 8erlin, 1. Aun., BcrlinlNew Yorx 1,87 : zum gan zen auch 
M:lun:z-Düng-Hcnog, GrunJg<"SoCt2, Komm .. ~ntaY", Art. I J Rn . liJ.; öl. A. Hocgncr, Bayensche-s Vcrf.l.!i. 
,ung,reeh,. Miillchen '9'19, ~ 16 Nr. 7, S. '41, der die AnSlclH 'trtn". Art . 106 Ab,. I der ß.\y. Vcd. 
gcwihre (·'n ,ublckuV<. R.",h, .• ber hInzufugt, .der Nachdruck dürfte auf dom Won .ngtme.<son. d. h. 
un'~r BcrückSlChl1gung dn gq;cbencn Vcrh .'hn",e lieg.·n" . 

I I Selbst das BVerfG weISt on Semem Bcschlul\ vom 12. 6. '979 aul d~n burn gbublichcn Widcn;pruch on 
der bundesdeuL<chtn Rtchtsordnung hm, JCTzu(olg~ der Schrcb,",g~Tlen größeren vtrfassungsrcchtli
ch~n SChUl7 ,I. die rvliel\vohnung gellldll (E p . 1, J6). 

16 Abgedruckt In NDV 19ß8. S. I 's ff. und ,n Matcnalien zur Wohnungslosenhillc (Heh 7) (hng. ' .. 
T. Specht. M. SChlUb, G. Schuler-W,II,,«). ßidefdd 19S~, S. J I i. 
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sowohl durch effektive Wohnungspolitik wie durch nonnauve Umsetzung In 

nationales Recht :wch ohne rechtlichen Zwang umgehend Rechnung trägt. 

111. Administrative Bearbeitungsstrategien von Obdachlosigkeit 

Die administrative Praxis der Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 

wird ganz wesentlich bestimmt durch die behördliche Wahrnehmung dieses sozia
len Problemfeldes . Da Obdachlosigkeit keineswegs - der etymologischen Bedeu
nmg des Begriffs entsprechend - durch den Zustand von Wohnungslosigkeit 
ausreichend beschrieben ist, sondern eine Fülle von Erscheinungsformen und 

Folgeproblemen konstituiert. haben eine ganze Reihe von staatlichen Insunzen mit 
Teilsegmenten des Problemfelds Obdachlosigkcit zu tun.'7 Während Gesundheits-, 

Jugend-, Schulbehörden die notwendigen Begleiterscheinungen von unregelmäßi
gem Schulbesuch bis zur jugendlichen Delinquenz bearbeiten, sind Sozialäm[er und 
die Behörden der Polizei- und Ordnungsverwaltung mit dem unmittelbarsten 
Problem der Wohnraumversorgung befaßt.,8 Jedoch nicht nur die Zuständigkeiten 

sind verteilt auf verschiedene staatliche Stellen; die Rechtsanwender finden auch 
keine geschlossene und spezifische Rechtsmaterie vor, die auf das komplexe Pro
blemfe!d Obdaehlosigkei! systematisch abgestimmte Antworten bereit hielte. Jede 

angerufene Stelle wird vielmehr aus dem Blickwinkel ihres jeweiligen Zuständig
keitsbereichs tätig. So ist etwa die mit dem Auftreten von Schulversagen konfron
tierte Schulverwaltung selbstverständlich außerstande, Einfluß auf die in der Regel 
fehlenden räumlichen Voraussetzungen häuslichen Lemens zu nehmen; ebensowe

nig wie die Gesundheitsbehörde den in räumlichen Bedingungen wurz.elnden 
Mangel an hygienischen Voraussetzungen beseitigen kann. 
Weiter vermindert wird die Effektivität einer staatlichen Wohnraumversorgung für 
Anne durch Informationsdefizite über künftig ~uf((etende Mangclsilllationen. Hin
weise auf drohende Obdachlosigkeit werden i. d. R. durch die formale Vorge
schichte eines Wohnungsverlustes produziert, wie Mahnungen, Kündigungen, Kla

gen usw. Selbst wenn diese Informationen den für die Wohnraumversorgung 
zuständigen Behörden zur Verfügung sränden, setzten auch vorbeugende Hilfen 
erst dann ein. wenn der Gefährdungspro2Cß schon weit fortgeschritten und die 
Absicht des Venniecers erkennbar ist, dem Mieter das weiTere Wohnrecht zu 
entziehen. '9 TatSächlich aber erhält die Sozialverwalcung über die »Anordnung über 

Mitteilungen in Zivilsachen« (MiZi) Kenntnis ers! über die bei den Amtsgerichten 
anhängenden Räumungsklagen.'o Und dies isr nur der in den Rechrsvorschriften 

dargestellte Idealfall. In der Praxis [reten gerade hier Pannen auf, weil notwendige 

wohnungserhaltende Maßnahmen (Mietübemahmeerklärung) innerhalb der Mo

natsfrist des § 554 n Nr.2 BGB unterbleiben ." Die Hauptursache scheint hier 

'7 Vgl. schon F.fnnz, DVBI '97'.1p; zuletzt ,uch H.D. Engellm'clt, ,n; R. KdlneT/W. Winrch (I-Irsg.). 
Wohnung tut not, Miinchen ' 987, S. L66; ,lIg. '.um Umgang .t>~tlicher Bürokn.'c mIt «walen 
Problemen 1\. Dryg.h. Obd.chlo.~nhilfc Im $07"'!'t»l, Wc",h",m u. Basel '986, S. '0\ . 

IS Dar:1Uf we,,' schon W. Holfmllln-Riem, Problem/eid Obd,chloSlgh· .. , m : d~rs. (Hrsg.). So",I,.·",en· 
schallen,m Sludium des Rechts. Bd.ll. Milnchcn '977. S. 'I'. lun. 

'9 Auf die..,n Punk, des sclb'Nerstandlich m'geuml unzureIchenden lnstrumenunums der vorbeugen
den ObJ~chlo,,,,hilf~ h31 F. Koch In ,c'nem forschungsbencht .,Ursache \'on Obd.chloSlgk .. ".,lmg. 
v. Arbe"'- und Soz,wmn",er des bndes NRW. Munchcn 1984. S. 2, ",fmerks!Ul1 genuc ht . 

LO Und ,\Jch nur ber Riumunl;skla~cn wegen MielrUck,I:illde. Der ~us anderen Gründen drohende 
WohnungsverluSl gdangl ,elbsl Im Stadium der Erhehung "Mr Riumung,klJge mdu ~ur Kenntn', der 
Behörden der SozIalverwaltung. 

" D. Harke, WM '987, 40} (41') mn HinweISen auf die Rclormmoglichkc,,~n und NOlwcndigkftlCn 
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wiederum darin zu liegen, daß der Adressat der gerichdichen Mitteilung und 

innerhehördlich einzig zuständiges Amt (Sozialamt) für die Übernahnleerklärung 
keine Kennrnis von Klage und laufender Frist erhält, weil die vom Gericht übermit
telte Räumungsklage beim Eintreffen in der Sudtverwaltung dem Ordnungsamt 
zugeleitet wird .l1 Das Ordnungsamt hält sieh für die sich ankündigende Wohnungs
losigkcit z.war für zuständig, kann aber die in der Mitteilung enthaltenen Informa
tionen nicht verwerten .') Derleder berichtet von einer nach wie vor akTUellen 

behördlichen Praxis. nach der in einigen bundesdeurschen Großstädren Sozialhilfe
träger die Möglichkeiten früh:t.eitigen Eingreifens sogar absichlsvoll verstreichen 
lassen und staH dessen auf Riiumungsrcrmin und ordnungsbehördliche Wiederein
weisung setzen . Die kurzsichtige Motivation ist mühelos in dem Umstand aufzufin

den, daß nach Wiedereinweisung das Sozialamt zwar i. d. R. ein Nutzungsentgelt in 

Höhe der monarlichen Mierkoste.n z.u tragen hat. keinesfalls aber für aufgelaufene 
Mietrückstände :l.ufzukolnmen hat. ' ·1 

Dennoch sind nicht in ersrer Linie die Unzulänglichkeiten einer zum komplexen 
Problemfeld Obdaehlosigkeit querliegenden, nach Zuständigkeiten und ReclHsma

renen zergliederten Verwaltung ver~ntwonlich dafür. daß gegebene Möglichkeiten 
z.ur präventiven Obdachlosenhilfe zu häufig ungenutz.t bleiben: 
Eine bedeutSamere Ursache dürfte in der Unerschütterlichkeit einer jahrzehntelan
gen, aller Gegenargumenre trotzenden, dennoch die Praxis in hohem Maße prägen
den Lehrmeinung zu finden sein. derzufolge Obdachlosigkeit in der Tradition des 
Polizeirechts als eine ~Srörung der öffentlichen Sicherheit und Ordnunga gilt und 

deren Beseitigung deshalb in den Aufgabenbereich der Polizei- und Ordnungsbe
hörde fällt. Die dagegen zwar nur vereinzelt geführte, auf die unübersehbaren 
Widersprüchlichkeiten der herrschenden Auffassung aber scharf hinweisende Kritik 
iSf ohne nachhaltige Wirkung geblieben. Die Kritiker fanden freundliche Beachtung 

in den Lehrbüchern; mit der Verbannung ins Fußnotendasein teilen sie das Schicksal 
eines Großteils der im offiziellen juristischen Diskurs durch wechselseitige Befruch
rung von admioistrariver Praxis und allzu verständnisbereitcr Wissenschaft zur 

Dauerhaftigkeit veruneilter Mindermeinungen. 
Naeh wie vor wird der Diskussionsstand deshalb zutreffend durch den selbstbe

wußten Kommentar des führenden Polizeirechtslehrbuchs aus dem Jahre 1961 

wiedergegeben, wonach Obdachlosigkeit ~bei uns sicher .. gegen polizeiliche 
Schutzgüter verstößt.'l Zwar soll heute nicht mehr das .gedeihliche Zusammenle
ben .. als Schutzgut der Dffendichen Ordnung dureh drohende oder schon "ktUali
siene Obdaehlosigkeit betroffen sei n . '6 Die zahlreich vorgetragenen Bedenken 

diescr Üb~rm"dungsp=,,; d .. u <benfalls: MinL<lenum fur Arbe". Gesundheit und 507..,105 (MAGS) 
NRW (Hrsg.), Ursachen VOn ObdochloSlgkcn. 1984. $. ISS f. 

21 Oie ]ustlzmm,S(er pl'l1e ~, die Untcmchlung der Sozl.Jvu\O. ... hungen itber .nh.n~) );c Räumung>~bgcn 
durch Amtsgeneh." aus Datenschutzgrunden zu unterbmden . Davor 1St mn der Ln dtr vo ... ngthenden 
Fn. lI genannten S.udie d<S MAGS NR W c10dnnglich ~u w~men_ Oie .n e.n'Gen Kommunen gerade 
erre.chttn jXlSl\.vcn Ans:itze 10 d~ ... vorbeugend .... übdach loscnhilfc würden umgehend vermch.et 
w~rd~n , 

lJ D. Hlrke . WM 1987. ~oJ (.,1». H. Bbnk, D~r R'umungspmzeß. m : Ev. Sit-dlungswerk Deutschl>Jld 
c_ V. (Hr.;g.), Beendigung d<:.< Mie,verh,I,nlSses, ,,87, S. lOS . 

'4 P. Dcrleder, WohnungslQslgkc\( un Sozl.lmat. In (Fn . l), 5.91 ; ebomo C. Eichen, ObdachloSlgken 
und poliulrcchtlichc IRlcrvcnllon. KomlVl.7_ 1986, S. 49 

'5 Or~",.,/W><kc, Allgeme.ne. Poliuorccht (7. Aufl.), '961 , S. 1>\; ~uch die inZWIschen zusGndigen 
OC'aJl>CHCf diC'~~ LdnLm.ll~ \Iilbrll alJn hC'utC' Zwt"ifd, "01.> die vuliz(lr('t."h(~ic..h<: Si<.,.hlWC:ISC Jt:m 

Prob km noch voll.uf gereelt, "'Ird . ; vgl. Drew./Woeke!VogeIlM,nens, Gcf.hrcn.bw~hr (9. Aufl.) 
'9~6, 5.158. 

16 So .ber noch Or~ws/W",k. 1,61,5_11'. 1$6 und die Pupr.; vgl. BVerwGE 17. 8} , 86; BayVGH 
BayVBI196J, S, lH, VGH B,WÜ BWVB11965. 27; 7_ur R'pr. d" PrOVG vg!. PrOVGE 81 , 119. zu 
dic5c"lTI Ausgangspunk, der äh~rm l,,<r~Iur und Rt<:htsprechung schon knusch C. Eichen. Obd,chlo
Ilgk~J( uod poJjzeJrechllicn~ Inlrrv~oltoO , KOOSl>JlZ '986. S.74. 
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280 gegen die rechtsstaadiche Fragwürdigkeit dieses konturenarmen Begriffs>] als poli

zeilicher Ermächtigungsgrundlage haben insoweir bewirkt, daß die Aufrechterhal
tung der aus herrschenden Anschauungen gemutmaßten ungeschriebenen Regeln 

über ein geordnetes, gedeihliches Zusammenleben von Menschen nicht mehr ohne 
weiteres exekutivische ZwangseingriHe rechrfertigen können.,8 Fortan rubrizierte 

Obdachlosigkeir aber in der juristischen Literatur als Gefahr für die öffentliche 
Sicherheil.'? 

An den voruneilsgeprägren behördlichen GrundeinsteIlungen und dem daf"J.us 
resultierenden Umgang mit dem berroffenen Personenkreis änderte diese späte 
polizeirechtsdogmatische Anpassung an Forderungen des Verfassungsrechts nichts. 
Wie vordem wird das Obdachlosenreclu von einem "Gegenbild" zum Obdachlose.n 
geprägt, nämlich dem Bild des seßhahen. mit einer relativ gesicherten Unterkunft 
versehenen Bürgers. Wie die jüngst in der Presse mitgeteilten Aktivitäten einer 
südhcssischcn Großstadt beiegen,)O verstößt der überzeugte Pennbruder oder Vaga
bund tTOtz aller Aufweic11Ungen eines überkommenen gesellschaftlichen N onnen
gefüges gegen dieses Vorbild bürgerlichen Ansrands und gilt daher als polizeilicher 
StÖrer. Die nier sichtbar werdende Grundwenung wird auf einen Personen kreis 
ganz anderen Zuschnitts übertragen, nämlich auf Personen b~w. Familien, die ihre 
Wohnung unfreiwillig verloren haben, so etwa die Sanierungsvcrdrängtcn, kinder
reichen Ehepaare oder Personen,)' die ihren Arbeirs- und Wohnplac~ gewechselt 
haben oder denen nach Kündigung und Räumungsuneil Wohnungslosigkeic 
drohtY 

Unter Ausblendung aller soz.ialwisseoschaftlichcll Forschungen w den soziostruk
turellen Ursachen)) und der individuellen Vermeidbarkei[H VOll Obdachlosigkeic 

bleiben Obdachlose in der eindimensIonellen Orientierung des Poli1.cirechts an den 
Kategorien von Gebot oder Verbo[l! verp(]ichtet, den Zustand der Obdachlosigkeit 

aus eigener Kraft zu behebenY Bei Mißlingen dieses Versuchs kann ihn die 

'7 Knllsch 2.11rn Btgrilf der i>1f"ndicbcn Ordnung: E. Denmnger. Polizei ,n der freih<tllichrn Dtmokrlll<, 
Frankfurt 1. M.lBeriin 1968: N. Ach'crbtrg, FCSlschrilr für Scup,n. '97), S. 9 f(.; H. Hili, DVBI '98l. 
S. 88, der seme gcha!(VolI~ K mik In, Schlußte;1 .tllerdings durch eonen methodi sch unreflckllerten 
VerweIS ou! die praktl sch,n NOlwrndigk .. ,cn yon Gtiler.bw'gungcn en,wertet. 

~S B. Schllnk , NJ W '988, 1689. 
'9 So die heUle ganz herrschende Mconung on der Poliulreclns!ilernur: V. GOI", Allg. PoI;"fI- und 

Ordnllngsrcdll, 8. Aufl. GÖllmge" '98\. Rn. 10>; W. R.Schenke. Poli""l- lind Ordnungsrechr, on : 
Arndr 11 .• , ., llC"Sondcre$ Verw.lt"Ungs rcchr , Heldclberg 19&4. S.127: E. Dennrnger. Poliulrcclll, In: 

H. Mcyrr/M. Slolleos (H rsg.) H'·~Sl sches SI"'" und Vcrwllrllngsrechl, 1. A ull.. Fr,nklun ,. M. S. H8: 
H. Wagner, Kommenl3r zum Poli zel g«c'<' VOn Nordrhcm-Wc<fÜltn. O.rm""d, u. Neuwled. '9S7. 
§ " Rn . 40fl., d er SIch don .lIerdingl knllsch zum polizeilichen Zwangsmslrumcntanum ' ußen. 

30 Siche Berochte d<,< Frankfuner Rund sc hau vom ,6.4· 1988. $. I). YOrn 11. S. 19S8, S.ll, und vom 
I I. 8. '988, S. 11. N och w,·ncrgd.end die b,yorl,rhe G,·selZCSltlJllmvc zur Schall ong VOn Srralnormrn 
hir SI~drSlrrtChcr und Erlaß <IOcr bundesweiten Sperrbc7.lfks\·' .... ordnun~. vgl. FR v. )0.8. 19ß8, S. 16. 

3' W. Holfm:lJln-Ricrn. Probkmf.ld Obdachtosigkell (Fn. 18), S. '\ I. . 

Jl Zu Umllng und Struktur der Wohnung;lo"n ",he f. Koch (Fn. IR), $. ~o H.; W. Pilrrner u. a., Mieler 
In d.r Kns., Bcrhn 198\. $.71, 9}, '49; H. E. Hild~n. Rc<:h""IS~,h<n Im RaumungsrechlssrreJl, 
Frankfun 1976, zusammenfassend S. I S l ((. 

JJ F. Koch (Fn. IS). S.~olf .• L. V",kovln/W. W~'ns. SI~ud der forschung üb,·r Obd.ch lose und Hilfen 
für Obd..aehlosc. '979, S.44 rr.; P. H<ihm.nn. Wie Obd~chto"gk'll gemach I Wird . Di~ En15tchung und 
Enl\Vlcldung ,·mes ,oz"l.n Probk·ms. 1976, S.7f( . • U. Chnsllaßsen, Obdachlos weil arm, '977, 
S 1711.; G.Schuler/l"I.S.utter, Obdachlosogkell und soz111e Brennpu!)k,e on Hessen, Darrnstldl 198); 
Hes,. KnmJ '97>. 2,9 . 11.. Drygah, Obdochlosenhille Im SOZI>.h .. "" Wtlnh"rn u. Basel '9S6, S. 61 ff. 

H :Zu J,.n .odiv,ducllcn U ... ~d,en L. V~,k"v,c.sIW. WOln.; (Fn. ))), S.50; F. Koch (Fn. ,8), S. '7. Zum 
Ztls>rnrncnhong vOn lIldiv.duelkn und :::,·scll,eh.ftiichen Ursachen G.lbrn u. , ., Gernelnwcscnarb.Il In 

soz .. lcn Brennpunkten. München 199 I. Z\lr lndivldualiSlcrung der Schuld W. WillIch. In : R. Kdlncrl 
deu. (Hng.). Wohnen \ut nOl, Müncnm '9g7, S. S,. 

J5 W. l-lo!fmann·Ricm (Fn. 18). S.ll! . 
}6 F. !'ranl, DVBI '97' , '49. un,.r Bnugnahmc auf OVG MUnSlfr, ZMR 1961, '78. SOWIe OVG 

M ünster, DVBI 196}. JO). 
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zuständige Behörde u. U. entweder durch die auf den ordnungsbehördlichen Not
stand gestützte Wiedereinweisung ;n die frühere oder jedenfalls in eine andere 
Wohnung unterbringen. Soweit vorhanden, wird er u. U . auch in ~tädtische Woh
nungsunterkünfte eingewiesen - bei fehlendem Einverständnis unter Anwendung 

des polizeilichen Zwangsinstrumentariums - und dort nach noch überwiegender 
Praxis!7 nach den Regeln des AnslallSrechrs untergebracht. 

Aber nicht die Verweigerung des geringsten mietrechtlichen Schutzes gegenüber 
dieser ärmsten Gruppe von Nutzern öffentlichen Wohnraums markiert den Punkt, 
wo sich die gravierendsten Konsequenzen einer am Polizeirecht orientierten Pro
blembewältigung zeigen . Noch entscheidender sind die rolgen für die Qualität des 
Wohnraums, in den eingewiesen wird. Als polizeirechdicher Störer wird dem 

Obdachlosen nämlich nur ein notdürftiges Obdach zugebilligt :J! er hat sich mit dem 

»Allereinfachsten« zufrieden zu geben, »was zum Schutz gegen Wind und Wetter 
unentbehrlich " ist: J9 Zwar soll die NOlunterkunfl eine menschenwürdige Lebens
führung ermöglichen und den Obdachlosen in eine Lage versetzen, sich notdürftig 
einzurichten.<o Dafür scheint jedoch die Beheizbarkeje der Unterkunft schon völlig 
ausreichend zu sein, denn »ein gewisser Feuchtigkeitsgrad der Wohnung muß 
hingenommen werden«.·' Ebenso b~gl. der Größe der Unterkunft hat sich der 
Obdachlose mie den an ein Notqu:lrtier zu stellenden Anforderungen zu beschei
den . Das Obdach braucht als vori.ibergehende Unterkunft nach Lage, Größe und 
sonstigen Verhältnissen nicht den an eine Wohnung zu stellenden Anforderungen 

zu genügen, insbesondere auch nicht Platz für die Aufstellung der vorhandenen 
Möbel zu bieten, sondern »nur den für den zum täglichen Leben unentbehrlichen 

Hausrat«'" 
Deshalb reichen auch 2--6m' ~l, jedenfalls aber JO--t2m' H pro Person als Wohnraum 

durchaus aus. Für die Ausübung des bisherigen Gewerbes braucht das Obdach 

keinen Platz zu bielen . Ebensowenig besreht deshalb Anspruch auf einen zur 
Aufrcchterhalrung des bisherigen Berufs notwendigen TelefonanschlußY Im Ge
gemeil muß sogar in Kauf genommen werden, daß der Betroffene sein Gewerbe 
nicht mehr ausüben kann oder seine Stellung verliert. wenn er z . B. als Repräsentant 
einer Buchhandlung auf eine angemessene Wohnung angewiesen ist. ,6 Erst recht 

brauchen gesellschaftliche NaclHeile und soziale Gefahren niehe berücksichtige zu 
werdenY Die - jeden Realitätsbezug entbehrende - fiktion der Einweisung als 

Übergangsregelung scheint jede Unterschreitung auch minimalseer Wohnsrandards 
zu rechtfertigen. ,8 

l7 Zur rr:\.~" der Unterbnngung Slche F. Koch (Fn . 18), S. 82. Ei nzelne UnlcrsuchunKcn machen d.:u.lich) 
d.ß die An~"hl der ordnungsrechdich .. ngew,. .. nen und In kommun.len Uo,erki.m/t<n untcrgrbrach
ten H,u,h.he kemeswegs gcg.niiber den mit sozI.lrechdichcn M.ilCeln ve"org'~n J'<r«>ntn ,·cm,chl" 
slgt werden können. Schuler-Wallner gebell In der (in Fn . \ 7.lIleneo) Studie schon für 19&0 r ,ne Zahl 
von IjO.OOO b,s 100.= Personen ln . di e 107.wlschcn Um <In Vielf,ch., höher liegen durf ... 

)8 f . Frlnz. DVßI '97'. ' 49. 
19 OVG Münmr. ZMR '9 lS. }81; 19{6. 8{ ; 19S8, ,71. 
~o BVcrwG '7.8) (86). 
4' U. Adams, NDV '967, 11). 

4' OVG Münster. ZMR 1968. 116. 

H OVG M"n".r, ZMR '918, )7'; '968, <16. 
H OVG Lüncburl;. ZMR '9S8, tOl . 

4\ OVG MÜ II "er, ZMR '960. '{O; Immcrlun erkennt OVG Limehurg, l'amRZ 197,,670 omen Anspruch 
.uf cJektrlsch ~1) 5.rom.oschluß bei Versorgu ng von Kindern ,no 

46 OVG M ünster. ZMR '919. >7. 

47 OVG Münster. ZMR '9\6, 28 {. 

48 And"" ove Bedi", NJW '980, 1484 m" Anm. "On B. Hubt'T, JZ '98 1, l8J ; :tur Aufenth.lt<d.uer tn 
Unlerkünften SIehe S. K.oeppongholi. In; R. Kellner/W. WitlJch (Hrsg.), Wohn<n tut MI, Mitnchen 
'9S7, S. '49; neuere Anglben bel G . Augde. ObdJchloslgkell Ul der Klemst.1dt, m; K. A. Ch'S,jel 
N. PrrulktlW. Willlch (Hrsg.), Wohnbafl, Munchrn 1988. S. 91. 
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182 Diese kleine Auswahl gerichtlicher Definitjonsbcjträgc zum Menschenwürdestan
dard weisr in ihrer Gesamtheit auf ein weiteres Dilemma polizeilicher Bew:iltigungs

versuche hin: Die zwangsweise Einweisung von Obdachlosen in Nocunterkünfte, 
Einfachsewohnungen und z . T auch in privaten Wohnraum hebl Obdachlosigkeit 
nicht mehr auf, sondern beseitigt lediglich die vermeintliche Störung der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung, indem das fehlende Dach über dem Kop{ von Amts 
wegen gestellt wird.'9 Trotz der aufgezeigten Konsequenzen zeigt sich die admini
strative Praxis unerschütterlich, obwohl doch von den Prämissen bis zu den Folgen 
polizeilichen Handelns jeder Punkt fragwürdig geworden ist. 
Zu erinnern ist an den problematischen, weil demokraliewidrigen Vorgang, mit dem 
die präskriptive AflDahme, daß ein Bürger anständig zu leben und sich ein Dach 
über dem Kopf zu verschaffen hat, durch die polizeiliche Generalklausel in den 
Rang einer Rechtsnorm gehoben wurde.so Der Verzicht auf diese aus verfassungs
rechtlichen Grunden zurecht umstriuene Konstruktion fici den Anhängern polizei

licher Behandlungsstrategien allerdings nur deshalb nicht schwer, weil scheinbar 
mühelos und ohne Verlust an Überzeugungskraft Obdaehlosigkeit ebenso dem 
Schutzgut der öffentlichen Sicherheit zugeordnet werden konnte. Solange § 36 [ 
NT. 8 5tGB a. F . den Verstoß gegen die n Unterkommensverschaffungspflieht« noch 
mit Haftstrafe bedrohte,lI schien bei Nichtbeseitigung von Obdachlosigkeit die 
Unversehrtheit der objektiven Rechtsordnung berührt und die Polizei zur Wieder

herstellung der öffenrlichen Sicherheit mm Handeln berufen . In Erkenntnis der 
Inadäquanz scrafrechrlicher Sanktionen gegenüber sozialen Mißständen hac der 
Gesetzgeber allerdings diesen dogmatischen Anknüpfungspunkt durch Streichung 
der Strafbarkeit des Nichtbemühens um Unterkommen ebenso wie der Bettelei 
(§ J6[ Nr.3 ScGB a. F .) und der Landslreieherei (§ 361 Nr. 8 StGB a. F.) mit 
Wirkung vom I. I . [975 vernichtet.!l Konsequenzen für die jurislischc und admini
stralive Praxis im Umgang mit Obdaehlosigkeit hätten demnach auf der Hand 

gelegen. Indes blieb die Zuordnung des Obdachloscnreehts zum Polizei recht unan
gefochten . 
Mag den juristischen Leser die Folgenlosigkeit verfassungs rechtlicher Argumente, ja 
selbst gesetzgeberischen Handeins schon befremdlich anmuten, so wachsen Zweifel 

an der Richtigkeit dieser Zuordnung bei Analyse der dann folgenden juristischen 
Rettungsversuche für die überkommene Verwalrungspraxis. Mit Wegfall des § 361 

NT. 8 StGB .1. F. war nämlich eine Störung der öffentlichen Sicherheit durch 
Obdachlosigkeit als Vor~ussetzung polizeilichen Zugriffs nur noch unter der Vor
aussetzung zu bejahen, daß die Unterlassung der Obdach beschaffung gegen eine in 
anderen Rechtsvorsehri{ten enthaltene Rechtspflicht zum H.1ndeln verstieß. Gerade 
die Pflicht der Wohnsitzbegründung ließ sich jedoch weder aus den Grundrechten 
noch aus den landesrcehtlichen Meldebestimmungen herlciten. 1J RechtsqueJlen 

dieses Inhalts standen auch nicht in Gestalt von Polizeiverordnungen und komrnu-

49 W. HoHmann·Ricm (Fn. [8), S, '0'; F. Fran., DVBI '97 I. S. l) , . 
jO W. HoUm""n-Ricm (Fn. ,8), S.l\O, don mn d~m Nachwe,s auf ~h(re L"crltur und R<:chlSprechung. 
S' Allerdings sollte § )6, Nr.8 S,GB • . l' nur unnölll\"f Ftirsorgcbel astung vorbeu~.n und roch'et~ s,~h 

gegm Personen, die flor «ch sdbsr sorgen, SIch 31 so mit e'genen Mitteln Unterkommen verschaffen 
könnten, dies aber un,crl""sm und der ö((cmJichen Fürsorge anhelmfallen. Nicht bestraJ, wurde, "'''' 
die offen,liche: rürsorge n,cht m A nspnli,h nwm odrr mfolge von MllldloSlgkCIl schuldlos außerstande 
"'><, SIch mll .'Genen Mitteln ein Unt~rkommen zu ,"erschalfen. so Schonke-Sehroder, Strafgesetzbuch, 

'4- Aull., ' 969. § J6" Rn . 4). 
SI Und zwar vollig besen'!:t , nICht w'e eme Reihe du and"en Ubenretungsulbcsr:inde des § J6, 51GB 

._ F, 'ns OWiG übernommen. 
5J Vgl , A _ Brühl. Rechtliche Hilfen rür Obd.chlose, '977, S. 46, mit Verwm auf F. Fronl. DVBI '971, 

>49 11. 
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nalen Satzungen zur Verfügung (und hänen rechtlich wohl auch kaum Bestand 
haben können). In die klaffenden Lücken polizeirechtlicher Dogmatik. die zu 

diesem Zeitpunkt das Bestehen polizejlic~er Kompetenzen zur administrativen 
Bearbeitung des Obdachlosenproblems kaum noch begründbar machten, stieß 

renend eine Argumentationsfigur vor, die mehr und mehr die Grundrechte zum 
Anknüpfungspunkt polizeilichen HandeIns machte. Dieser auf den erSten Blick 

plausible. weil am Schutz der ebenfalls zur öffentlichen Sicherheit gezählten »indivi
duellen Rechte« orientierte Vorgang hat nicht nur im Obdachlosenrecht traditio

nelle Grenzen exekutivischer Zuständigkeiten gesprengt und isr dcsh31b anderenorts 
zurecht als )0 Wendekreis der Grundrechte« bezeichnet worden. 
Unter diesem Stichwort hat etwa Ridder\" in aller Eindringlichkeit jenen Vorgang 

kritisiert, in dem unrer methodischer Anleimng des BVerfG und tatkräftiger 

UnterstÜtzung der juristischen Wissenschaft ;allerorten in der Reehtsarbeit die 
Zerstäubung von grundrcchdichen Normenprogrammen in eine nicht mehr über
sehbar gewordene Zahl von Verfassungswerten und höchsten Verfassungsgütem 
vorangetrieben wird und zum Schurz der solchermaßen auf Verfassungsebene 
etablierten politischen Interessen (von der .Schlagkraft der Truppe« bis zur »Fi
nanzkrafr der politischen Parteien«) die Ausweitung staatlicher Exekutivgewalt 
legitimiert. 11 Im Gefolge dieser Rechtskultur steht nicht mehr die Organisation von 
Freiheit umer Einschluß der ih re individuelle Nutzung bedingenden materiellen 

Voraussetzungen im Vordergrund. wie sie dem Gesetzgeber von den Grundrechten 
innerhalb der von den An. [ H. GG benannten sozialen Felder überantwortet wird; 
ganz im Gegenteil müssen heUle grundrechdiche Freiheiten zur Begründung unge
schriebener Eingriffsermächtigungen herhalrcn .,6 

So beispielhaft im vorliegend behandelten Problem feld Obdachlosigkeit: Nicht die 
naheliegende Umsetzung des kraft SozialstaatsgebotS gehenden Aufuags zur Woh

nungsbevorralUng in einfaches Geserzesrecht und in effektive Wohnungspolitik 
inspiriert den Verwalcungsjuristen, Richter oder Rechcswissenschafder; vielmehr ist 
es die durch drohende oder bestehende Obdachlosigkeit vorgeblich verletzte Men
schenwürde, die unversehens vom »Grundrecht« und »obersten Grundwen der 

Verfassung« zur polizeilichen Ersatzgeneralennächtigung konveniert und mithin 
den Einsatz des polizeilichen Zwangsinscrumemariums eröffnet. Auch hier sind es 
dennoch nicht einm:ll in erster Linie die ungewissen Standards eines menschenwür
digen Lebens. welche Fragen nach der Rechtfertigung einer jahrzehntelang von 
einer übergroßen Mehrheit akzeptierten juristischen Konstruktion provozieren: 
Vor allem sticht ins Auge. daß nicht einmal auffälligste Widerspruche zur überkom
menen Dogmatik der polizeilichen Generalklausd verdeckt werden . Keineswegs 

!4 H: Ridd'T, Vom Wendch<1< dcr Grundrechte, Lcol2lh.n 19n. S. ~67'-p I ; vgl. .ueh E.Dcnnonger, 
Freiheltsordnung - Wenordnung - Pflichtordnung, on: T<>h.dipur. M. (}-Irsg.), V~rfasSUIlg, Verfa,
,ung'genehtsblrke>l , I'oli,il<., Frlnkfun 3.]1,1. '978, S. 16\; elngeordnct m cmen grotkron rechtsphiloso
phIschen Rahmen b"1 L M,us, Die 11,co". der In'IIlutlon,li"erung bc. Konl (noch unveroH. Manu
,knp.), S. >6. 

jJ Auf di"'''n konslOlulIondkn Überhang on der bund.",deUlSchen Verl~ssungsrcaliül I .. ! Ridd~r ~uletzt 
10 BI/d.uonl» 1988. S. 660,680 hongewlescn; die g",ch~n Bedenken fonnulicn das Minderhelt,votum 
zum sog. AblreibungsurteiJ des BVcrfG (E \9. I) 7) L): - ... so könn<n die Grundrechte un,er der H.nd 
au, emern Hort der FreihelLSSlchcrung zur Grund!.gt tlner Fülle vOn f reihclubcschränkenden Rrglc
mcnt«rungcn werden .• D,csc, Phänomen km" .. n mit gleICher Deutlichkeit A. Rinken. AK-GG. 
Art . 9 Rn. 66. 

56 Die Chancen, die das neucrdinßS propagl<rte .. Re<:hl 'u( $i.:hcrhm. In dieser Hinsocht eröffne •• smd 
noch gar IlIChl ,usg~reo:l.l. Sehr ,",,"gehend h,er BVcriGE 46, ~14. 211 und G, Robbers. SicherhfLl ,,, 
Menschen=ht, B.den·Baden '9&7; knusch 7.ulcl7.! G . Herme'. Das Grundrecht .u( SChUIZ von Leb.n 
uod Ge,undhw. SChUlZpnichl und Schul~an'pruc" .\ll$ Art. 1 Ab'.l S.tz I GG, H<odclbcrg 1,87. 
S. 106. und T. BI.nke) Gesu.lnongsmoglichkCllcn des Rechts m den neunz.gtr Jahn:n. VorgV1g~ 19S9. 

5·49. 19· 
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wird dore nämlich - wie bei Obdachlosigkeit allerdings selbstverständlich :mgenom
men - durch Bedrohung von fndividualrechtsgütern vorbehaltlos die Befugnis der 
Polizei LU Maßnahmen der Gefahrenabwehr ausgelöst. Geradczu im Gegenteil -
lißt sich zugespitzt formulieren - bleiben nach herkömmlicher Lehre bei Betroffen
heit eines Individualrechts polizeiliche Maßnahmen zunächst ausgeschlossen. Wo 
Individualrechtsguler gan6 überwiegend durch andere Bürger gef:ihrdct und beein
trächtigt werden> gilt das schon wegen des nach 311.:n Ländcrpolizeigeset%cn vorran
gig durch andere Behörden zu gewährende Schutzanspruchs. Wo es an einem 
Gdährdungsverhalten Driucr fehl!, gerät die vorherrschende Praxis mit dem auch 

von der Rechtsprechung getragenen Konsens in Konflikt, demzufolge die Polizei 
nicht den Einzelnen vor sich selbst Zu schützen halY Lediglich für wenige Sonder
falle von Selbstgdährdungen, insbesondere drohender Selbsttötung ist mit dem 
vagen Erfordernis einer »gewissen. Ausslfahlungskrah des bedrohten Individual
rechtsgllrs in die Öffentlichkeit" ausnahmsweise der polizeiliche Zugriff eröffnet 
worden. IB Vor diesem Hintergrund bleibr zumindest die unterschiedslose Zuord
nung aller Lagen von Obdachlosigkcit in die Zuständigkeit der Polizci fragwürdig, 
weil jedenfalls in den Fällen einer eigenen Entscheidung für die Nich(~eßhaftigkeir 
die Grem.en zulässiger Selbstgefährdung nicht überschritten sein dürften .19 Wer dics 
anders bcuneilt. muß folgerichtig auch auf die Befugnis der Polizeibehörden 
erkennen, NichtSeßhaftc entgegen ihrem Willen einzuquartieren. schJimmstcn(all~ 

in eine besondere Art Hafr :w nchmen .60 

Dabei aber bedarf es nach Art. 104 [ GG eitles förmlichen Gesetzcs, denn der 
polizeilichen Generalklausel fehlt es an der für einen solchen Akt erforderlichen 

Bcslimmtheit.6
' Über PreiheilScnrziehungen kann zudem naeh Art. '04 " GG nur 

der Richter enrscheiden. Zudem h3t das BVerfG festgestellt, daß eine zwangsweise 
Heimunterbringung von Bürgcm, ohne daß sie strafbare Handlungen begangen 
oder die allgemeine Ordnung empfindlich gestört härren. mit geltendem Verfas

sungsrecht unvereinbar ist. Das BVerfG hat deshalb entsprechende Vorschriften des 
Bundessozialhilfegcsetzes für verfassungswidrig erklärt - eine Entscheidung. die 
nicht durch den Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel umgangen werden 
darf. 61 

Aber auch für den zahlcnmäßig weitaus bedeutsameren Teil der unfrciwiHig Ob
dachlosen bleibt die durch Verletzung der Menschenwürde eröffnere Zusündigkeit 
der Polizeibehördcn nur :lUf den ersten Blick überzeugend. Einleuchtend blieb sie 
lange Zeit wohl vor allem deshalb, weil der individuell a.uftretende Wohnungsnot-

\7 D,. n3e1, ~. M. (vg/. Dr.ws/WackeIVogeI!M~rtens (Fn. 1S) S. 2,8) erforderliche öffentliche [ntcresse .n 
der Gcbhren.bwehr lall! g~radc be, Sdbstgc'ailrdungen dcn Zugrif( d", Poliu, nur d.nn 7.U, wenn e.ne 
b,·sunllnce Ein zelp<rson, .. un.bh äng,g vOn ihrer Indiv,dualit., ,, (Wolfl-Ihchof, Vc ..... 'a hul1gsr~d1\ 111, 
§ '25, Rn. ", ,6), ,,",5 . Mi'Sli~d d,", Publikums, bedroh, ",,,-d. 

sS Knusch auch d"".u Y.GÖtl. (Fn.29) Rn.78. Der Gesetzgeber selbst hOl die>< Problem'tik durch 
POsll,vlcrun\: dif'eroo7..cncr Eingrif!.'atbes • .inde zum Ausdruck geb .... eh!. Vgl. 7 . B. § 9 HessF reiltcllS
Ent>.G . der eI,e e'"$lU/eilige Unterbringung c'n,·r Person nur zul:iß" wenn dic "Uenlli,he Sich<rhe'l und 
Ordnung oder d,e eIgene Sicherhc" di'·.1 erfordert, W"lS "me Glc,chse1>ung der c'gcnen Sicherh.,! mit 
deI öffen"ichcn Sicherheu schon vom Normwortlaut her ausschließ .. 

S9 Zur polizeil.chen Re.,kl1on auf 50g. ,Vcrhahen.:sw."en mn Eigennsiko<, vgl. H. Wogn«, Polizc"echl, 
1 . Auf! . '98\, $. 7J I. 

60 A.Greifeld, JuS '98>,81". 
6. BVcrfGE l l, 180 (>19). 
61 BVerfGE 22, ,80; d.zu Gromm, KntV '986. 5': .freilich b5>cn "eh zur Rt'Ch'f<rllgung de..< SchUlze, 

einzelner vOr ."h selb,l Immer auch öffentliche Zwe.:kc inS Feld führen, die Aulrcclllerhahul\g der 
öffentlichen Ordnung, die End.\Slung der Allgcmönhcll von den Folg<kosten mdivldueller Risiko
freude cte. Es 151 aber seht gen,u zu unlcrsch"den, ob es Sich bc, dcr Aulrech,crh.ltung der 
ölfendic!'.n Ordnuns ger.de um die FreihcH.so rdnung oder nur um e'nm be.mmmlen SU\US quo 
h~ndcll, der keme verflSsungsrc<:htlichc Ga""'tJe h,nlcr SIch hat-. 
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stand nach allgemeinem Konsens nicht hinnehmbar war und schnelle Abhilfe 
verlangte. Weshalb diese aber ausgerechnet durch die Polizeibehörden mit dcr 
notwendigen Fiktion einer Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gelei
stet werden muß. ist bum nachvollziehbar. Spätestens seit das B VerwG in der 
Entscheidung vom 2+ 6. [9 S 66) für aUe anderen Falle sozialer Notlagen anerkannt 

hat, daß dcren Beseitigung keine Frage der staatlichen Gcfahrenabwehr zu sein h;tt, 

sondern als individueller RechtSanspruch gegen die Fürsorgebehördm zu begreifen 
ist, wird dic administrative und justizielle Sonderbehandlung der Obdachlosigkeit 
offenbar. Ausschließlich für den Fall der sozialen Notlage ~ Wohnungslosigkcit« 

wird an der Fiktion des Verstosses gegen die öffcndiche Sicherheit festgehallcn - als 
ob der dafür vorausgesetztc Menschenwürdeverstoß nicht für :llle anderen Fälle 

extremer Armut genauso zuträfe. Niemand kommt aber bisher auf den Gedanken, 

den Einsatz des Polizeirechts auch don zu fordern, wo - aus welchen Gründen auch 
immer - den Armen in sozialen Brennpunkten oder isoliert wohnenden alleinste
henden Alten die notwendigsten VOrlussetzungen zur Führung eines menschen
würdigen Lebens von den Sozialbehörden nicht oder nicht in ausreichendem Maße 
gewährt wird . Oder ist jem:lls in der polizei rechtlichen Literatur dic polizeiliche 
Beschlagnahme von Nahrungsmitteln für die nicht kleine Zahl der Bezieher von 
Mjndestrenten erwogen worden. die ihren Nahrungsbedarf durch den Verahr von 
Dosenfulter für Hunde und Katzen decken) 
Die Aufzählung der aus der Anwendung des Polizeirechts erwachsenden Wider

sprüche iSl damit keineswegs 3m Ende: Dasselbe Dilemma, dieselbe Unentschiedcn
heit zeigt sich auch in den weiteren Voraussetzungen polizeilichen Handclns. etwa 

der Bestimmung des Adressaten polizeilicher Maßnahmen. Als Störer könmc der 
Obdachlose nur in Anspruch genommen werden, wenn er gegen eine ihm oblie
gende Reehtspflicht zur Unterkunftsbesch3ffung verstößt, die - wie dargestellt -

aber (ehlt. Die dogmatische Klippe überspringt die herrschende Lehre weniger 
gekonnt als souverän. indem sie den Obdachlosen in eine merkwürdige Doppel
funktion einerseits als Störer. andererseits als Schutzbedürftigen einweist.6• Die 
Unsicherheit offenbart sich selbst in ober- und höchstrichterlichen Entscheidungen, 
die die polizeiliche Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft nicht "in erster 
Linie« als Gebot, sich in eine Unterkunft zu begeben, oder Verbot, ohne Obd3ch zu 
sein, verstanden wissen will. sondern als .Gestattung~. das zugewiesene Obdach zu 
beziehen und sich don notdürftig einzurichten.6s Auch hier konkretisiere sich auf 
schlupfrigem dogmatischen Boden der Ausnahmccharakter des Obd~chlosenrechts: 
Wo sonst im Recht ist die Ertejlung von »Gestattungcn« so gleichbedeutend mit 
dem Regime des polizeilichen Zwangs? 
Mindestens zusiitzliche Irritationen verursacht die vorbehaltlos akzeptierte Störer
qualifikation des Obdachlosen aber auch aus anderen Gründen: Hinsichtlich der 
Person des Obd~chlosen wird die herrschende Auffassung nicht müde zu betonen, 
daß es für den StörerbegriH nicht auf ein Verschulden ankomme, vielmehr allein auf 
die unmittelbare Verursachung : Dcshalb sei auch derjenige Störer, der ohne Ver
schulden seine Wohnung verliere. Mit derselben Konsequenz, aber olme Erkenntnis 
des geringsten Widerspruchs wird der Hauseigenlümer, der durch Bewirken eines 
Räumungsurteils jedenfalls eine Mitursache setzt, aus der Störereigenschaft cndas

sen.6' Seine Inanspruchnahme kommt nur unter - nach neuerer, stark am Ejgen-

6, B VcrwG E " 1\9. 
64 f. T'r:m z, DVBI '97', S. >10. 
6\ BVcrwGE '7, SJ (86). 
66 A. Brühl, Rt'<:hdiche Hilfen für Obd,chlose (fn . I j), $.47; Zur S,örere'gensc.hafl d .. Vmmctc,-, 5"'he 

.ueh J. VolimUlh, VerwArch 68 (1977), S. S' f., d"r zu kuu grtilt. w<nn er nUr auf die Reclllmäßigkclt 
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tumsschutz ausgerichteter Rechtsprechung - zunehmend enger werdenden Voraus
setzungen der Haftung des Nichtstörers in Betracht,6) 

Für dic gängige polizeiliche Praxis der Wiedereinweisung von Räumuogsbeklagten 
in ihre alte Wohnung hat sich nur scheinbar eine neue Problemstellung ergeben. 
seitdem das BVcrfG ausdrücklich den Vollstreckungsgerichten den Schutz der 

durch ObdachJosigkeit gefährdeten Grundrechte des gekündigten Mieters aufgege
ben hat. 68 Indes geben vereinzelte Stimmen in der Literatur bereits seit J ahrzehmen 

die rechesslaatliche FrJgwürdigkeit einer praxis zu bcdenken.~? durch die die 
Vollstreckung eines rechtskräftigen RäumungsurteiJs regelmäßig durch polizeiliche 
Verfügung suspcndien wird. Nunmehr können die schon früher geltenden Ein
wände mit der Entscheidung des BVerfG jedoch noch schärfer konturiert werden; 
Wenn nämlich die Zivilgerichte - zwar nicht in ihrer Eigenschaft als Prozeßgericht, 
aber als Vollstreckungsgericht - zur Feststellung. ob Grundrcchte des Mieters durch 

die Zwangsräumung ve.deezt werden. berufen sind. müssen Polizei und Vollstrek
kungsgericht not'Wendigerweise über ein und dieselbe Grundrechtslage uneilen. Für 
beide Institutionen kann es aus jeweils unterschiedlicher Blickrichtung70 nur darum 
gehen, ob Menschenwürdc. Leben und Gesundheit, Ehe und Familie durch das 
Verlassen der Wohnung in nicht mehr zuz.umutender Weise gefährdet oder gar 
vcrletzt werden . Jeder der die Entscheidung der Polizei über die die Wiedereinwei

sung bestimmenden Gesichtspunkte ist genauso relevant für die zunächst vom 
Vollstreckungsgerichr zu treffende Entscheidung über die Gewährung von Voll
streckungsschutz. Wenn beiden. Polizei und Vollstreckungsgericht, aber cin- und 
dasselbe Grundrechtsproblem vorliegt, ist deshalb das Vollstreckungsgericht zu 
einer Lösung schon deshalb primär berufen. weil sich ihm die maßgebenden 

Tatsachen und Wertungsfragen schon vor der Polizei stellen; zeitlich und logisch 
steht die Entscheidung, ob die Zwangsräumung abgewendet werden soll. nämlich 
vor derjenigen, ob die Wicdcreinweisung angewendet werden solL]' Bcjaht nun die 
Polizei die Grundrechrsverletzung, wo das Vollsrreckungsgericht sie vemeint hat, 

desavouiert sie dessen Entscheidung/ 1 Sie setze sich in eine Kontroll- und Korrek

turfunktion gegenüber den Vollstreckungsgerichtcn. die den Grundsatz der Gewal
tenteilung gerade umgekehrt der Rechtsprechung gegenüber der Verwaltung zu
wcist.7) Die Konsequenzen der verfassungsgerichclichen Entscheidung und ein 
richtiges Verständnis des polizeilichen SubsidiarirätSprinzips. das der Polizei das 
Einschreiten stcts dann verbietet. wenn Zivilgerichte oder andere Behörden zur 

Abwehr einer Gefahr allein fähig oder primär berufen sind. lassen deshalb nur ein 
Ergebnis zu ~ 

Die aus der Nor. d. h . dem Mangel <1n geeigneten Rechtsgrundlagen. geborene 
gängige Praxis der kurzfristigen Wohnraumbescluffung durch Wiedereinweisung 

stellt keineswegs die Verwirklichung des (verschiedentlich so bezeichneten) »klei-

de, V.mll~terhanddns .bstelh. Zu Recht bemerkt Wagner, daß SIch gerade In dcr bcwußllosen 
Anwendung des polizeilichen Störtrbcgrill, dokumcnllert. WI~ SICh die ,unslIsch< Dogm.tik gegen 
.. rechtsfremde Erw"gungen< ImmunlSIcrt, s. H. WlgnCr, ([n.l9), § '2, Rn.4l. 

67 Vgl. zuletzt .IW. VGH KAHd. Beschluß vOrn 6. 7· 19~7. " TH 38\/87. 
68 BV.dGE Il. '14 ~ NJW 1979, , 60 7. 
69 F. Fr.nz, DVBI 1971. S. '\ J; fruher schon E. hnk'·nlf)", Obdachlosen-UntcrbrlOgung - eIne Aul!\"bc 

des Bund.s und der Länder. DVBI 19S4, $.660. 
70 Da.< Voll'lrcckung'gcrIchl enlSch"dct, ub d;e M ;c'cr ml' der Zw.ngHJUmung Ihr .he., Aul", .. hahs

recht endgültig verlieren ; die Poliu., ob 'If mll der Wicdenuw,"",ung "(ß neu es A u(cnthaltsreeh, 
erhalten. 

7I B. Schlink. NJW 19BB, ,689' 169,· 
71 Ebd. 
73 Ebd. 
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nen Rechts auf Wohnung. dar.l~ Verfangen in eine Un:t.ahl von - hier nur rudimen· 

tär referienen - Widerspruchen läßt sie ~ich nur noch mühsam und unter allseits 

vereinbarter Leugnung der Argumentation~nöle in ein modemes Rechtssysrem 

integrieren, das für die öffentliche Bearbeitung individueller Not und gesellschaftli
cher Annut :mdere Re;\krionsformen favorisiere Nachdem auch in anderen Berei
chen der staatlichen Wohlfahn die repre~siven Mechanismen der traditionellen 

Armenfürsorge aus den RandLOnen der s02.ialen Sicherung allmählich schwinden, 
kann und darf jedoch der Wohnungsnotstand nicht ausgenommen bleiben. Die 
»Befreiung der Obdachlosen aus den Klauen des Polizeirechts~ ist rechtspolitisch 
u nausweich I ich. 

VI. Der sozialhilferechtliche Sachleistungsanspruch auf eine Wohnung 

Zeigl sich nach alledem, daß das Polizeirecht kein geeignetes Instrument zur 
Bekämpfung des Obdachlosenproblems ist, so fragt sich, ob das in einem an 
Menschenwürde und Grundreehtsschutz orientierten Sozialstaat l.uvörclerst anzu' 
sprechende Sozial recht zu einer Lösung der existentiellen Nöle der Wohnungslosen 
in der Lage ist. Deshalb soll im folgenden anhand einer Analyse des sozialhilferecht
lichen Nonnenmaterials überprüft werden, ob der anachronistische Rückgriff auf 
das Poli2.eirecht überhaupt noch erforderlich ist. 
Der notwendige Lebensunterhalt umfaßt nach dem eindeutigen Gesetzeswonlaut 
des Bundessozialhilfegesctzes (§ 12 Abs. 1 S. I BSHG) die Unterkunft. Fonnen der 
Soz.ialhilfe sind persönliche Hilfe, GcldleislUng oder Sachleistung (§ 8 Abs. I 

BSHG). 
Zur persönlichen Hilfe gchört außer der Beratung in Fragen der Sozialhilfe auch die 
Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten, soweit let:t.tcre nicht von anderen 
Stellen oder Personen wahrzunehmen ist (§ S Abs . 2 S. 1 BSHG). Dazu zählt gewiß 
auch die Beratung in Wohnungs fragen. Freilich wird hier schnell auf andere Stellen 
oder Personen - etwa Wohnungs~mter oder Makler - verwiesen. Im Zusammen
hang mit dem Selbslhilfegrundsatz (§ 2 Abs. , BSHG) wird ausdrücklich betont, 

daß der Hilfesuchende in emer Linie selbst die Ve.rpflichrung habe, sich um eine 
menschenwürdige Unterkunft zu kümmern." Dies kann jedoch bei einem so 
grundlegenden Lebensgut wie der Wohnung nicht genügen . Vielmehr hat der 
Sozialhilfetriiger die Pflicht, den Wohnungssuchenden bei seinen Aktivitäten zu 
fördern und zU umerstüLLen. Das schließt ein, daß er seine Erlahrungen und 
Möglichkeiten - insbesondere in der Zusammenarbeit mit anderen Stellen des 
Sozialhilfclrägers wie z. B. dem Wohnungsamt bzw. ~onstigen Behörden und 
Personen - einsetZ!, um dem Hilfesuchenden zu einer Wohnung zu verhelfen, sich 

mit diesem cückkoppelt und den Fall erst dann als abgeschlossen betrachtet, wenn 
eine menschenwürdige Wohnung auf Dauer gefunden iSI. 
Bezüglich der Geldleislungen bestimmt § lAbs. [ RSVO, daß laufende Leistungen 
für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen gewährt werden; 
soweit diese den der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang überstei

gen, sind sie so lange anzuerkennen, als es nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, 

74 D:tmu Bi( über dic Möglichkeit der- Einw<"sung In ~ndC'rt:n pnVl.{cn Wohnrnum Zw:u noch mehL" 
gesagt. HinSlchlli,h dieuT In der oehörJlichen PraxIS nUr sehcn !;c\., ~"I<en H~ndlungs~hcm~,,\"e gehen 
allerdings die schon oben mOls«,ihtn Brocnken ebenso; vgJ. GrciIdd, JuS 1981. 811; d.zu Je<zt 
neuerding.< luch B. Schlink, NJW '~8g. 169J . 

lS So z. B. OVG SUriOUIS FEVS J7. '1'. 141· 
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z88 durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Auf
wendungen zu senken . Die Gretch enfrage geht d~bei dahin, welcher Berrag .. nge

messen ist / 6 Die Sozialhilfeträger haben sich insoweit vielfach bez.üglich der Größe 
einer Wohnung an den Maßstäben des 1. Wohnungsbaugeselzes und des Woh
nungsbindungsgesetzes orientiert und bezüglich der finanzi ellen Aufwendungen an 
den Kosten einer Sozialwohnung b2.w. den Höchstbeträgen der im Wohngeldgest!lz 
enthaltenen Tabelle. Das lerzte Kriterium hat das ßundesverv.'altungsgericht in einer 
neueren Entseheidung77 ausdrücklich verworfen . Zur Begründung hat es ausgeführt. 
daß beim Wohngeldgesetz von der Wohnung ausgegangen werde, die der Wohn

geldberechtigre gemietel habe. ohne danach zu fr .. gen. ob die Unterkunfr n .. ch der 
Anzahl der Räume und ihrer WohnOäche sowie der Ausstauung im Sinne des 
soz.ialhilfereehdieh Notwendigen angemessen sei. Sozialhilfeempfänger müßten sich 
aber mit der billigsten Wohnung begnügen, die ihren notwendigen Bedarf decke; 
dies kann bei einem Alleinstehenden auch ein möb/iencs Zimmer und bei ciner 
Familie eine Altbauwohnung ohne Sammelheizung und ohne Bad bzw, Dusche 

sem. 
Die Miete einer über das Maß des Notwendigen herausgehenden Unterkunft muß 
nach Auffassung des Bundesverwahungsgerichts nur übernommen werden. wenn 
die Anmietung unausweichlich war. Das heißt mit :lnderen Worten : Wenn der 
Sozialhilfctrager nicht eine billigere zumutbare Wohnung nachweisen kann, dann 
muß er auch die über den notwendigen Umfang hinausgehenden Kosten für eine 
teurere Wohnung übernehmen, falls deren Aomietung zwingend zur Vermeidung 
von Wohnungslosigkeil erforderlich war. Es ist deshalb empfchlcnswerc, daß woh

nungssuchendc Sozialhilfeempfänger möglichst frühzeitig beim Sozialhilfeträger um 
Mithilfe bei der Beschaffung einer Wohnung bitren. Ist der So-z.ialhilfeträger trotz
dem nicht in der Lage, eine geeignete Wohnung zu verm ine!n. so darf der Hilfesu

chende die billigste ihm angebotene Wohnung mieten; in diesem Fall kann der 
Sozialhilfelräger die Zahlung der vollen Mietkosten nicht mit dem Argument 
verweigern. sie überstiegen einen angemessenen Umfang, solange nicht offenkundig 
ist , daß billigere Wohnungen im Bereich des Sozialhilfeträgers zu bekommen 

sind . 
Außer der Miete hat der Sozialhilfcuagcr auch die Mictneben- und die Heizungsko
sten im angemessenen Umfang zu tragen (s . § ) Abs. [,1 RSVO). Dagegen ist die 
Übernahme von Anzeigckoslen. Kaution , Maklergebühren und Mielvorauszahlun
gen nach überwiegender Auffassung]' in das Ermessen des So~ialhilfeträgers (§ [sa. 
BSHG) gestellt. 

Persönliche Hilfe und Übernahme von Geldleistungen allein verschaffen nichr 
jedem Hilfesuchenden eine Wohnung. Es {ragt sich deshalb , ob der Sozialhilfecrägcr 
bei Personen, die auf dem Wohnungsmarkt keine Wohnung bekommen. nicht auch 
verpflichtet ist, eine Wohnung als S;l.chleiSlung Lur Verfügung zu slellen .l9 Diese 

76 S. duu schon A. Bruhl, 5o,-"UlIlfercchtliche Hilfen bel der Wohnung'Slcherung und Wohnungssuche, 
m : Spc.:ht u.~. (1 :" . I). S. ~ ,e fl. 

77 8VcrwG FEVS .)6. 89 = NDV '987. '98 : krrllS.:h J.zu B. Alzl". Z(F '987. '50; U. K",hmcrl 
\VI. HOnig. ZfSG /SGB 1987. )37: D. Schach. ZISH /SGB , , 87. 3p . 

78 U. Birk In LPK-ßSHG, 1985. § , S. R~ . 4 : Go({sch"klGiese. BSHG, 9. Auf!. '935, § '5 ' RZ · 4; 
Merglcr/ Zink, .BSHG, 4. Au/l. '988, § ' p Rz . 10 ; O C-Strclcherl$,hclICT/ Kunz, BSHG. J. Auf!. 1,88. 
§ '50 Rz . 5; Schcllhom/Jir :L<ck/ Se,pp. BSHG. ' l. Auf!. 198j, § 1 P Rz . 6: a. A. A. Hofm.nn In LPK· 
DSHG, 198\ . § '1 Rz. '7; S<huhcn i-<-nk-Hin,crbcrger. BSHG, 1 . Auf!. 1985. § ,. Anm.7d; mcht 
cmdeullg Knopp/Fich,n«, BSHG, 6. Aufl . 1988, § 11 R7.. H emer>C'lS und § 1 P RZ.4 .ndcrerseilS. 

79 \V.:hrrnd die $o7. ,~lhilfetr:iger ' Oost ml1 S " c hlc!Stun ~tn schnell b., der H3nd smd - s. z. 13. BV~rwGE 
71. JS4 ~ ,nfo ,1'01986. 81 = NDV J986, '93 -. zeigen SIe bc, der \X'o ltnung.<vcr>O'1':Ung 'ufr:i ll i ~e 
Zurück.h.ltung. 
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noch nicht abschließend geklärte Frage ist bisher - soweit ersichdich - Gegenstand 
von drei veröffentlichten Gerichtsentscheidungen gewesen. 
1m crseen [983 vom Hess. VGH entschiedenen FaUio ging es um ein Ehepaar aus 
Afghanistan, das als Asylberechtigte anerkannt und nach einem dreimonatigen 
Aufenthalt in den USA wieder zurück nOlch Deutschland gekommen war. fhrem 
Antrag auf Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt hatte die Stadt Frankfurt als 
Sozialhilfetrager in der Form cntsprochen, daH sie die Wohnungssuchenden. für die 
sie keine Wohnung in Frankfurt finden konnte. in einer Gemeinsehaftsunterkunfe 
im Umland von Fr:l.nkfuf( - etwa 50 km entfernt - unterbrachte. Das Ehepaar ist 
dann kurze Zeit später wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. hat dort bei Bekann
ten notdürftig Unterkunft gefunden und beim Verwahungsgericht einen Antrag auf 
Erlaß einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel gesteUt. eine Wohnung im 
Gebiet der Stadt Frankfurt zu erhalten . Einen Anspruch darauf bat jedoch der in 
zweiter 1nstanz angerufene hessische Verwaltungsgericlnshof verneint, weil die 
Antragsgegnerin eine Unterkunft nachgewiesen habe und eine weitergehende Ver
pHicluung nicht anzuerkennen sei . 
Der zweite im Januar [986 ebenfalls vor dem Hess. VGHi' anhängige Fall betraf 
eine rünfköpfige äthiopische Familie. die nach ihrer Anerkennung als Asylberech
tigte sich aus dem Landkreis, in dem sich ihre Gemeinschaftsunterkunft befand, 
nach Frankfurt begeben hatte und don voriibergehend von einem befreundeten 
Landsmann und dessen Bruder in deren [ V, -Zimmer-Appartement aufgenommen 
wurde; außerdem besuchte sie dort Deucschkurse, die im LlOdkreis nicht angeboeen 
wurden . Die Stadt ~ls Sozialhilfeträger lehnte die Bereitstellung einer Unterkunft ab. 
Der gegen diese Entscheidung angerufene hessische Verwaltungsgerichtshof hat sie 
jedoch im Eilverfahren verpflichtet, den Antragstellern zunächst für ein halbes Jahr 
eine Unterkunft im Einzugsbereich des Verkehrsverbundes zur Verfügung zu 
stellen. Dazu haue er ausgeführt, daß ein Sozialhilfeträger zwar im Regelfall nicht 
verpflichtei sei, Hilfesuchenden eine Unterkunft durch die Bereitstellung von 
Wohnraum zu beschaffen, sondern sich im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens 
(§ 4 Abs. 2 BSHG) halte, wenn er die Mietkosten für eine vom Hilfesuchenden 
selbst gemietete (angemessene) Wohnung ubernehmc. Dies gelte auch für Personen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 72 BSHG), bei denen der Sozialhilfeträ
ger ebenfalls über Art und Umfang der Hilfsmaßnahmen nach pflichtgemäßem 
Emlessen ZU entscheiden habe, so daß ihm auch bei bestehender Obdachlosigkeit 
grundsätzlich die Wahl bleibe. ob er dem Hilfesuchenden durch die Bereitstellung 
einer Unterkunft (als Sachleistung) oder auf andere Weise (etwa durch Hilfe bei der 
Wohnungssuche) die Teilnahme am Leben in der Gemeinsch~ft eonöglichen oder 
erleichtern wolle. Jedoch sei der dem Sozialhilfeträger zustehende Ermessensspiel
raum ausnahmsweise dann auf Null reduziert. wenn dem Hilfesuchenden in Anbe
tracht seiner besonderen Lage nur durch die Bereitstellung einer für den SozialhiHe
träger verfügbaren Unterkunft die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
ermöglich.t werden könne. s, Ein solcher Fall sei hier gegeben, so daß die Stadt 
jedenfalls für einen vorübcrgehenden Zeitraum verpflichtet sei, den Antrags[ellcrn 
ci ne Unterkunft Lur Verfügung zu stellen . 
Die dritte vcröffendichtc Entscheidung ist ein Beschluß des Oberverwaltungsge
rich.ts des Saarlandes aus dem Jahre J 987 auf den Antrag eines Sinti um Nachwei-

SO VGH K~ssd FEVS }}, 18,; 7.ummmeod GOIl<Ch,ck/G;c," (Fn. 78), § " Rz. ). 

8, FEVS Jj, .1' 7. 
h Un'., H;nwel5 ,ur die - nielli ,'crbHcndicilten - Be"hlU,se des Sen'l:I vom ,6.!. '98} - IX TC ,8818, 

- und VOm 8.9. '98J - IV TC H ISJ. 
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sung und Beschaffung einer neuen (Dauer-)Wohnung. i
) Dafür fehlt es indessen 

nach Auffassung des Gerichts an einem Anspruch, und zwar sowohl unter dem 
Gesichtspunkt der Hilfe zum Lebensunterhah (§§ 11,12 BSTiG) als auch unter dem 
Aspekt der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 71 
Abs . ',2 BSHG i. V. m. § S DVO zu § 72 BSHG). Im Rahmen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt komme eine VerpJljchtung ~ur Unterstützung bei der Beschaffung 
einer Wohnung nur in den Ausnahmefällen drohender Obdachlosigkeit oder allge
meiner Hilflosigkeit in Betracht, wofür aber im vorliegenden Fall keine Anhalts
punkte gegeben seien. Was die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie
rigkeiten angehe, so reiche die Zugehörigkeit des Antragstellers zur Gruppe der 
Sinti für sich allein nicht zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen aus. Selb
ständige Bedeutung komme der hier zu beuneilenden Wohnungshilfc vielmehr nur 
dann zu. wenn der Beschaffung oder Erhalcung einer Wohnung nicht die finanzielle 
Lage des Hilfebedürftigen, sondern andere soziale Schwierigkeiten entgegenstün
den. I , Es müßten also soziale» Wohnschwierigkeiten« vorliegen wie etwa im Falle 
eines Strafgefangenen. der am Wohnen überhaupt gehinderr sei, oder bei Landfah
rern, Nichtseßhaften oder Vcrhalrensgcstörten. die sich nicht in die Wohngewohn
heilen ihrer Umgebung einfügten und deshalb immer wieder ihre Wohnung verlö
ren . Selbst dann. wenn solche sozialen »Wohnschwierigkeiten« dargeun seien, 
könne es im Hinblick auf das auch für § 72 BSHG anerkannte Gebot der EHektivi
lät der Hilfe~l bei der Entscheidung der Behörde über An und Form der Sozialhilfe 
(§ ) Abs. , BSHG) angezeigt sein. stufenweise vOr:Lugehen und zunächst im Wege 
der persönlichen Betreuung die Ursachen der Schwierigkeiten des Hilfeempfängers 
festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. , DVQ zum § 72 BSHG) . Gemessen an diesen Maßstä
ben habe der Antragsteller einen Anordnungsanspruch auf die besondere Woh
nungshilfe des § 71 BSHG bei Beachtung seines eigenen Vortrags nicht glaubhaft 
gemacht. 
Anhand dieser Gerich!sentscheidungen lassen sich Voraussetzungen und Inhalt 
einer Sachleistung .. Wohnung« im Sozialhilferecht entwickeln. 
Zu Recht schließen alle drei Entscheidungen nicht die Möglichkeit aus, daß ein 
Sozialhilfeträger zur Beschaffung einer Wohnung in Form einer S;\chleisLUng ver
pflichtet ist. Eine andere Auffassung läßt sich schlechterdings auch nicht mit dem 
BSHG vereinbaren, das ja in § 8 Abs. I ausdrücklich die Sachleistung - neben 
persönlicher Hilfe und Gcldleistung - als Form der Sozialhilfe benennt. Ein 
Rangverhältnis dieser Fonnen besteht nicht, wie das Bundesverwaltungsgericht in 
seiner Nichtseßhaftcnemscheidungfi6 zutreffend ausgeführt hat. Vielmehr ist der 
Sozialhilfeuäger gemäß § 4 Abs . 2 BSHG ermächtigt, über die Fonn der Hilfe nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu befinden. Bei dieser Ermessensausübung soll Wün
schen des Hilfesuchenden, die sich auf die Gestaltung der Hilfe richten. entsprochen 
werden. soweit sie angemessen sind (§ J Abs. 1 $. 1 BSHG)_ Soweit sich deshalb der 
(sozialhilferechdich legitime) Wunsch nach einer Wohnung nicht minels persönli
cher Hilfe oder Geldleisrungen re;\lisiercn läßr, ist der Sozialhilfeuäger verpJlichtet, 
ihn in Form einer Sachleistung zu erfüllen .17 Dies folgt auch aus § 3 Abs. 1 BSHG, 
nach dem sich die Form der Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles 

z, r:EVS )7, '42. 
84 Unler HLn"'"" auf Gomch,<kJGicsc (I'n. 78). § 8 DVO 7.U § ]2 Rz . 2. 
SI Un'n HinweIS ,uf OVG H.mburg FE: VS 34, J 1 S, po L; GOllleh,ck/G;cse (Fn -7S), § 7 ' Rz. ]_ 
86 BVcr\vGE (Fn. 79)-
87 Ebenso A. ßnihl (}-n-l ). S. 116 f., D. Winkclmann, R,·cllIltCh gebo,m. M,nd e".nfordcrungen ,n die 

Qu~lilä{ der Untt'fbrmgung Obd,chloser, Br~mcr w>S'."SCh,f<lidlc Arbeit I,Sj. S. \47 . 
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richtet, vor allem nach der Person des Hilfeempfängers. 88 Ist nur über eine Sachlei

stung die Notlage zu beseitigen, so hat sie der SoziaJhilfeträger zu erbringen. 
Um seiner Verpflichtung nachkommen zu können, muß der Sozialhilfelräger ent
sprechende Vorsorge treffen. Sozialleisrungslräger sind nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB 

r ausdrücklich gehalten, darauf hinzuwirken, daß die wr Ausführung von Soziallei

stungen erforderlichen sozialen Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen . Die SoziaJhiHeträger müssen zwar nicht unbedingt - wie aus § 93 

Abs. I BSHG zu schließen ist - die Sachleistungen selbst, also in eigenen Einrich
tungen, erbringen, aber in jedem Fall sicherstellen, daß der Hilfesuchende die nach 
dem Gesetz erforderliche Hilfe erhält,~9 was die Schaffung eigener Einrichtungen 

dann gebietet, wenn andere nicht ausreichend vorhanden sind. Gelingt es deshalb 

dem Sozialhilfeträger nicht, berechtigte Wohnungswünsche über den allgemeinen 

Wohnungsmarkt oder durch Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen bzw. 
Wohnungsvermietern zu erfüllen, so muß er selbst Wohnungen anmieten oder 

eigene Wohnungen zur Verfügung stellen. Dies hat er entsprechend LU planen und 
zu organisieren, genauso wie er für genugend Heimplätze zu sorgen hac oder wie die 
Ordnungsbehörde nach dem PoliLeirecht zur Bereitstellung von (vorübergehenden) 
Norunterkünften verpflichtet ist.9" 
Nicht sachgerecht ist es aUerdings, die Sachleistung auf Fälle der (dl'Ohenden) 
Obdachlosigkeit und allgemeiner Hilflosigkeit zu beschränken . ~' Maßgebend muß 
vielmehr sein, daß ein Hilfesuchender eine menschenwürdige Wohnung nicht hat 
bzw. in naher Zukunft nicht haben wird und aufgrund seiner Einkommensschwäche 

auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt keine ausreichende Wohnung finder.9' Si
cherlich ist der Hilfesuchende im Rahmen der Selbsthilfe (§ 2 Abs. J BSHG) daLu 
verpflichtet, eigene Bemühungen wegen einer Wohnung vorzunehmen. Ihm kann 
aber nicht - wie dies immer wieder (und auch in den aJlgeführcen Gcrichrsenrschei
dungen) geschieht - pauschal vorgehalten werden, andere Wohnungssuehende in 

ähnlicher Lage hätten eine Wohnung gefunden. Selbst wenn dies der Fall ist, so 
bleibt doch bei Wohnungsnot - d. h. wenn die Nachfrage größer isc als das Angebor 
- zw:mgsläufig ein Teil der Betroffenen ohne Wohnung. Deshalb braucht der 
Sozialhilfeträger sich nur dann nicht um die Wohnungsversorgung zu kümmern, 
wenn in seinem Bereich mehr preiswerte Wohnungen freistehen als gesuche wer
den,~J was aber derzeit im Bundesgebiet kaum einm31 der Fall sein dürfte. 

Seiner Verpflichtung zur Wohnungsbeschaffung ist der Sozialhilfclfäger nicht da
durch enthoben, daß der Hilfesuchende Aufnahme in einer Obdachlosenunterkunft 
(Asyl, Hotel, Schlichtwohnung)9~ gefunden hat.91 Die Obdachlosenunterkunft stellt 
nämlich nur eine vorübergehende äußerste Notlösung dar, an die deshalb nur sehr 
geringe Anforderungen gestellt werden.96 Demgegenüber ist der Sozialhilfeträger 
zur Stellung einer zur Dauerbenutzung geeigneten menschenwürdigen Wohnung 
verpflichtet, die zwar entsprechend der Rechtsprechung des Bundesvcrwaltungsgc-

88 So ~u<h D. W",kclm~nn (I'n. 87), 5. '46. 
89 Schul«lTr~nk·Hin,crbcrg~r (Fn. 78), § 93 Anm. I , 

90 S. dazu ~. B. A. Brühl (Fn. 0). S· 39f. 
91 Eine and.rc FUß. 15' die. ob Im Rahmen emes E.ilvcrhhrcns dn Wohnung.anspruch nur be, 

unmludb,r drohender Obd3chloSlSk.It bzw. allgememer H,lnosJgkcI! durchgt.ct;l.1 werden klnn. 
9' So ,ber VGH l<.ssel (Fn. 80); OVG Saar (fn. ~J) . 
9J So luch F. R.o.schcr in LPK·BSHG (Fn. 78), ~ 72 R7. H· 
94 Zu den An.prüchl' n "" die MenschenwürdigkeIl eine, ",lchen Obd>ehs s. VG Bcrl;n GH .y,,80, 1 = 

Z/SH '98o, ,84; VGH Kalle] NJW '984, 1Jol. 
91 Ebenso A.Bruhl (Fn. IJ), 5.47 und on L!'K-BSHG (Fn. 78). § > R.z.Jl; F. Roscher ,no LPK·BSHG 

(Fn.7S}, 57' R7·· ~S; D. Winkelm,nn (Fn.~7}. 5.451., ,)8(1.; l.A. GOllSch,ckJGicsc (1'0. 78), §71 
Rz. 8.,; MerglcrfZink (Fn . ]8), § ]2 Rz. I I. 

96 S. A. Brühl (Fn. j). S. ') 11. m. w. N. 

19' 
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riches nicht unbedingt Bad/Dusche und Sammelheizung aufweisen mUß,~7 sich aber 
jedenfalls nicht negativ vom unteren ortsüblichen Wohnungsniveau abheben darf.98 

Eine Notwendigkeit ~u unverzüglichem Handeln ergibt sich insbesondere dann, 
wenn jemand im Rahmen einer ordnungsrechtlichen Notsundsmaßnahme in seine 
bisherige oder eine sonst freie Wohnung eingewiesen ist. Eine solche Einweisung ist 
höchstens für sechs Monate zulässig.99 Diese Zeitspanne muß auch in allen anderen 
Fällen des Wohnungsverlustes für den Sozialhilfeträger ausreichen, um eine neue 
Wohnung zur Verfügung zu stellen. Ist der Sozialhilfeträger deshalb spätestens ein 
halbes Jahr vor der Wohnungsräumung informiert worden - z. B. durch eine 
entsprechende Mitteilung des Zivilgerichts -, so hat er in jedem ,Fall für eine neue 
Wohnung zu sorgen. Erfahrt er erst später oder gar zum Räurnungstermin - z. B. 
durch den Geridmvollzieher - von der Obdachlosigkeit, so ist ihm eine angemes
sene Frist - höchstens sechs Monate nach Bekannlwerdt:n - einzuräumen, innerhalb 
deren er eine Wohnung beschaffen muß. In dieser Übergangszeit ist es einem 
Hilfesuchenden zuzumuten, in einer (ordnungsrcchdichen) Notunterkunft vor
übergehend Aufnahme zu finden. Bemerkenswerterweise hat bereits das preußische 

Oberverwalrungsgericht in Entscheidungen aus dem Jahr 1910 und 1910 festge
stellt,'oo daß Obdachlosigkeit nur dann *ein polizeiwidriger Zustand ist, z.u dessen 
Abstellung die Polizei verpflichtet ist«"ol wenn die Obdachlosigkeit nicht die 
Folgeerscheinung armen rechtlicher Hilfsbedürftigkeil ist, .welcher in erster Linie 
der Onsarmenverband abzuhelfen hat« ;'01 die polizeiliche Generalklausel (seiner

zeit § 10 Titel II PrALR) greife nicht ein, wenn .Mangel an Geldmitteln oder 
Erwerbsunfähigkeit« es dem Betroffenen unmöglich mache, sich selbst eine Woh
nung ZII beschaffen, sondern nur, wenn es dem Betroffenen aus anderen Gründen 

als .Hilfsbedürfcigkeit« nicht gelingt. "für sich und seine Filmilie in der Gemeinde 
eine Wohnung zu beschaffen« . 'O) 

Zweifelhaft ist, ob der Sozialhilfeträger auch eine Wohnung im "Umland« anbieten 
darf. 'o, Das wird regelmäßig zu verneinen sein, weil der SozialhjJfeträger cin so 

wichtiges und allgemein benötigtes Gut wie die Wohnung in seinem eigenen 
Zuständigkeilsbereich zur Verfügung stellen muß. Eine andere Handhabe würde 
eine Umgehung der örtlichen Zuständigkeitsregelung (§ 97 BSHG) darstellen, nach 
der der Sozialhilfeträger grundsätzlich am On des Aufenthalts seine Leistungen zu 
erbringen hat.,ol Dies ist kreisfreien Städten und Landkreisen als größeren Verwal

rungs- und Territorialeinheiten auch möglich. Eine Ausnahme ist nur dort ange
bracht, wo sachliche Gründe eine Unterbringung außerhaJb des eigenen Zuständig

keifsoereiehs gebieten (s. § 97 Abs. 1 BSHG), z. B. bei Aufnahme in einer Spezial
einrichtung, nicht aber bei Normalwohnungen. 
Rechtsgrundlage für den sO"L.iaJhilferechdichen Anspruch auf die .Sachleistung. 

97 BVerwG (Fn. ]7) . 
.98 Velo BVerwGE J6, J)6, 2)8 ;: FEVS 18, 86; ZfSH '97', JO. 
99 Sllndige Re<:hup,cchung ,c" BCH ZMR '919. 'P U. '96" "9. 

'00 Die HinweISe auf die," Enlscheldungen "nd D. Winkelm.nn O'n . 87), S.41 Fn. s, ~u verdanken. die 
auch (S. I~S. Fn. j) unI er His"v"" auf D,ew,/W,cke, Gehhrrnab",ehr, 7. Au{]. '96" S.I>O und 
PrOVG SI, 25" d.nu( ~u(",~rksam gem.cht haI, daß In d~r :illertn Re<:hlsprcchung und LlI<'alu, die 
PolizC1 be, dauemd., UnlautkcIt d,,< .Fiirsorgevcrhandes·' (u, ycrpOidll<l angesehen wurde, di ... c" 
dazu anzuhalten. das Nouge zu vorll1!.sscn; iÜtnlich In der neuc,en RechlSprechun!; nach \V,nkclm.nn 
(Fn. 87). S . . I S Fn. s, nur noch OVG NW OVGE ~, 26, und ove Berlin FEVS >I. j04. JOl . 

10' P,OVGF. 58 . 6l. 

10I PrOVGE 7\, H9. HI. 
.ol PrOVGE (l'n. 10l). 

'04 So VGH Kassel (Fn.So U. 8,). 
'01 Eben,o lür A'ylsu~hC"ndc. die n,eI" ln Gemclnsch'("untcrkü"f,c eInes anderen Tragers verwlcscn 

"'troeR duden. VG Harnburg, JnlAu,IR '.9&7, 188. 
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Wohnung sind die §§ '(,' 2 BSHG i. V. 01. § 8 Abs. , BSHG. Der Sozialhilfeeräger 
ise gegenüber allen Personen, die aufgrund ihres geringen Einkommens allf dem 
allgemeinen Marke - troez Selbsthilfe, persönlicher Hilie und Geldleistung - keine 

menschenwürdige Wohnung fioden, verpflichtet, eine ausreichende Wohnung zur 
Verfügung zu stellen. Dcm seeht nicht entgegen, daß § '2 Abs. 1 S. ( BSHG von der 

~ Unterkunft .. als Bestandteil des notwendigen Lebensunterhalts spricht. Dieser 
BegriH ist nämlich im lichte der ~J1gemeinen Grundsärze und rragenden Prinzipien 
des Sozialhilferechcs auszulegen. Insoweit gebieter insbesondere der Grundsatz der 
Menschenwürde (§ lAbs. 2 S. ( BSHG), daß es einem Hilfesuchenden ermöglicht 

werden muß, in der Umgebung von Nicht-HiJ(eempfängem ähnlich wie diese zu 
leben. '06 Das schließt in unserer Gesellschaft das Leben in einer menschenwürdigen 

- wenn auch bescheidenen - Wohnung ein. '07 Einen Anspruch auf eine bestimmte 

Wohnung hat aber ein Hilfesuchender in der Regel nicht. Freilich sind auch 
insoweit der Einzeliall- und Wunschgrundsatz (§ 3 Abs. 1,2 BSHG) zu beachten, so 
daß sich der Wohnungsanspruch durchaus auf eine einzige Wohnung konkretisieren 
kann. 

Gegenüber bestimmten Hilfesuchenden treffen den Sozialhilfecräger besondere 
Pflichcen. Dies hebt das BSHG für Behinderte (5. § 40 Abs. ( NT. 6:1 i. V. rn. § 18 

Eingliederungshilfeverordnung), Personen mir besonderen sozialen Schwierigkeitcn 
(§ 72 Abs. 2. BSHG i. V. m. § 8 DVO) und alte Menschen (§ 75 Abs.2 Nr. ( BSHG) 
hervor. Zu Recht ist etwa das OVG des Saariandes,oR der Auffassung, daß bei 

Personen mit besonderen so:!.ialen Schwierigkeiten eine spezielle Verpflichtung des 
Sozialhilfecrägers dann beste!}t, wenn die Wohnungsprobleme auf SOZiale Schwie

rigkeiten zurückzuführen sind. was außer bei den in der Rechtsverordnung zu § 72 
BSHG aufgeführten Personengruppen (Obdachlose, Landfahrer, Nichtseßhafre, 
Anstaltsendassene sowie verhaltensgestörce junge Menschen) vor allem bei soge

nannten Störcrn, die sich nicht in die Wohngewohnheiten ihrer Umgebung einfügen 
und deshalb wiederholt ihre Wohnung verloren haben, der Fall sein kann . Ihnen 
gegenüber ist der Sozialhilfeträger nicht nur gehalten, intensivere Betreuung und 

höhere Geldlciscungen zu erbringen, sondern auch - als Sachleistung - spezielle 
Wohnformen (z. B. betreutes Wohnen) anzubieten ;' 09 encsprechendes gilt für behin
derten- und alcengerechte Wohnungen. Ist allerdings Behinderten, Personen mit 

besonderen sozialen Schwierigkeiten und Senioren schon ausreichend mit einer auf 
dem allgemeinen Markt erhältlichen Wohnung geholfen, so beschränkt sich auch ihr 
Anspruch darauf. 
Asylbewerber sollen nach dem Asylverfahrensgesetz (§ 23) in der Regel in Gemein
schafcsunterkünfcen untergebracht ~erden. 110 Soweit es sich dabei um Gemein

schafcsunterkünftc des Landes oder der Gemeinden handelt, sind dies von Dritten 
betriebene Einrichtungen, auf die ein Asylsuchender als Sclbsthilfemöglichkcit (§ 1 

Abs. I BSHG) vom Sozialhilferräger verwiesen werden darf. Der Sozialhilfeträger 

hat aber in einem solchen Fall leistungen für den Bedarf zu erbringen, der in der 
Gemeinschafcsunterkunft nicht abgedeckt wird (insbesondere nich[ gedeckeer Re

gdsalz- und Mehrbedarfsanteil. Barbetrag zur persönlichen Verfügung, Klei-

106 BVerwGE (Fn. 98), S. ~58. 
'07 Dementsprechend spricht ~uch § } Ab,. , RSVO 1m Zus.mmenhang mn den hulenden LelS,ungen für 

d,e .Unterkunft. vOn tln"rn .. Wohnungsw...:h.<ck 
108 (Fn. 8 J). 
'''9 So Juch Schultdfrcnk-Hintfrbcrgcr (rn. 78), § 7' Anm. 4b, die an der 3ngcgebcncn 51dle ITdich die 

Bcrc'l"ellung ClOU Uorerkunh ,I, SachleIStung offenb,. luch nur Im Rlhm~n des §]1 BSHG für 
begründe, h,jlcn. 

110 Zu den Anforderungen .n eUlC Gemelnsch.ft.untcrkunft ,. VGH B~d<n·WiIT1tcmb"rg, NV..,Z '986, 
7&); B. Huber, NDV '988, 'p , l55 . 
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294 dung"!). Unterhält der Sozialhilfeträger selbst eine Gemeinschaftsunterkunft, ist 
ihm der Verweis auf die Gemeinschaftsunterkunft eines anderen Sozialhilfeträgers -
der der Asylsuchende zugewiesen ist - nicht möglich, weil der Sozialhilfecrägcr in 
seinem Bereich die notwendigen Leistungen zu erbringen hat.' " Die Unrerbringung 

in Gemeinschaftsunterkünften entspricht freilich nicht dem Standard der SO"lial
hilfe, sondern sichert lediglich den unerläßlichen Lcbensunterhalt."} Mit zuneh
mender Dauer des Asylverfahrens entsteht für den Sozialhilfeträger die Pflicht, sich 

um angemessene Unterkunft zu bemühen und Einzelunterkünfte (angemietete oder 
ihm gehörende Wohnungen. möblierte Zimmer) als Sachleistungen - die bei Asylbe
werbern soweit wie möglich gewährt werden sollen (§ '10 Abs. 1 S. J Hs J BSHG)
zur Verfügung zu steHen.' '< Je länger sich ein Asylsuchender in der Bundesrepublik 
aufhäJc. desto mehr muß ihm auch Gelegenheit gegeben werden, seinen Bedarf 
durch Geldleistungen zu decken, so daß seine Wohnungskosten zu übernehmen 
sind. wenn es ihm gelingt, auf dem allgemeinen Markt eine Wohnung anzumieten. 

Ausländer, die recluskräftig als AsyJberechtigee anerkannt sind, stehen nach der 
Genfer F!üehclingskonvcntion vom 2.8,7- J 85' (Art. Z3) Inländero gleich, so daß sie 
in gleichem Umfang wie Deutsche Anspruch auf So:t.ialhilfeleistungen haben . 
Entsprechend dem oben Ausgeführten schließt das ein Recht auf die Sachleistung 
Wohnung ein, wenn nicht durch persönliche Hilfe oder Geldleistungen geholfen 
werden kann. Sind die Wohnungsschwicrigkeicen auf besondere soziale Schwierig
keiten der Teilnahme 3m Leben in der Gemeinschaft zurück"luführen. so sind 

spezielle Leisrungen (§ 72. BSHG) zu erbringen . 

111 S. o'iher S .. chwon "J\usl:indcr., } . I. m : A. Brühl , SNI.lhilic für Betrolle',e von A-Z, 1,89. 
11> S. VG H:unburg, lnlAll,lR '987, 188. Dics hilI! dcm Asylbc\Vnber (rci~ch wemg, solange Oel emern 

solchen VerweIS d", Erlaß c'ncr " nsrweiligen Anordnung mit d"r Begründung abgelehnt Wird, d.r 
A3ylbC'wcrbcr !iC'1 m.:h, dnngend 3.u{ die SOl:.,Jlul{c durch dt'"11 .l.l1seg,:Ulg,Cllcn ~oLIa.l"il(Clrigt:1 ~ . .IIg&:"WI~

sen , weil er die zum Lebensunterhalt nOl\ ... endigcn Minel durch Rückkehr an den ihn ,m Verteilungs
verf.hren zugewIesenen Ort br-sorgcn köooe, ' 0 OVG H:unburg, [nIAu,IR 1987, 'H = Z{SH/SGB 
1,87, 14'; knusch B.-O. Kuper/R. S,Il" NDV t988, p. 

11) Vgl. Kuper/Saru (Fn. 11'). 
114 A. A. OVG SJ..r (Fo.8}), d.s bedenklicherw ... , einem SozlaJhil!clriger geSlmet, em moblienes 

Zimmer zu kundigen. um etnen Asylbewerber '"~ em« GemCIoschal\.Suntcrkunlt unterzubrinGen . 
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